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Wirtschaftsplan 2023
Gas-Netzgesellschaft
Rheda-Wiedenbrück GmbH & Co. KG
Westenergie AG · November 2022



Anmerkungen zu den regulatorischen Prämissen
• Die Parameter für die Pachtberechnung in der 4. Regulierungsperiode (2023-2027) entsprechen

den von der BNetzA festgelegten Eigenkapitalzinssätzen:

• Entfall des Sockeleffekts im Kapitalkostenabzug in der 4. Regulierungsperiode

• Als Fotojahr für die 4. Regulierungsperiode wurde das genehmigte Kostenausgangsniveau 2020
angesetzt

• Planungsprämisse Effizienzwert 4. Regulierungsperiode Gas: 96 %

Westenergie AG · November 2022 2

WiPlan 2022ff WiPlan 2023ff
EKI-Zinsssatz für Neuanlagen 6,91% 5,07% 5,07%
EKI-Zinssatz für Altanlagen 5,12% 3,51% 3,51%
EKII-Zinssatz für EK-Quote > 40 % 3,03% 2,04% 2,03%

Gas

33. RP
4. RP



Anmerkungen zur Gewinn- und Verlustrechnung
• Pachtberechnung gemäß Pachtvertrag

• Auflösung Baukostenzuschüsse / Anschlusskostenbeträge über 20 Jahre

• Als Aufwandspositionen für kaufm. Dienstleistungen, Wirtschaftsprüfer, Steuerberatung und
Sonstiges wurden die Positionen aus dem Jahresabschluss 2021 verwendet und mit einer
Preissteigerung versehen

• Verluste aus Anlagenabgängen wurde aus dem Durchschnitt der letzten 3 Jahre angesetzt

• Pachtspitzabrechnung 2021 wurde in Prognose 2022 berücksichtigt

• Berechnung des Zinsaufwands auf Basis der aktuellen Konditionen des Darlehensvertrages (0,65 %).
Für die Anschlussfinanzierung wurde planerisch ein FK-Zinssatz von 2,6% vorgesehen

Westenergie AG · November 2022 3



Plan Gewinn- und Verlustrechnung
vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2027

Westenergie AG · November 2022 4

Kaufpreisrendite v. Steuern 9,5% 9,4% 9,3% 8,3% 7,9% 7,1% 6,8% 6,5%

Ist Budget Prognose Plan
GuV T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€
Gas-Netzgesellschaft Rheda-Wiedenbrück GmbH & Co. KG 2021 2022 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Umsatzerlöse 1.333 1.440 1.436 1.380 1.370 1.347 1.340 1.326
davon Pachterlöse Gas 1.128 1.154 1.149 1.089 1.073 1.049 1.038 1.018

davon Umsatzerlöse AKB/BKZ-Auflösung 125 127 126 131 136 138 142 148

davon Erlöse Konzessionsabgabe 67 160 160 160 160 160 160 160

davon sonstige Umsatzerlöse 13 0 0 0 0 0 0 0

Aufwendungen für bezogene Leistungen -136 -215 -215 -217 -218 -219 -221 -222
davon kaufm. Dienstleistung, Haftungspauschale -53 -55 -55 -57 -58 -59 -61 -62

davon Konzessionsabgabe -67 -160 -160 -160 -160 -160 -160 -160

davon Gemeinderabatt -15 0 0 0 0 0 0 0

Sonstige betriebliche Aufwendungen -43 -22 -39 -40 -41 -41 -42 -43
davon Wirtschaftsprüfer / Steuerberater -18 -7 -19 -20 -21 -21 -22 -22

davon Verluste aus Anlagenabgängen -20 0 -15 -15 -15 -15 -15 -15

davon sonstige betriebliche Aufw endungen -5 -16 -5 -5 -5 -5 -6 -6

EBITDA 1.155 1.203 1.181 1.123 1.111 1.087 1.077 1.060
Abschreibung Restbestand+Invest -284 -341 -325 -361 -381 -362 -376 -379

EBIT 871 861 857 763 730 724 701 681
Zinsaufwand -22 -17 -22 -22 -22 -88 -92 -95

Ergebnis vor Steuern 849 844 835 741 708 637 609 586
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -94 -87 -86 -73 -68 -59 -55 -52

Ergebnis nach Steuern 755 757 749 668 640 577 554 534

Ausschüttung an Kommune 400 400 396 354 340 308 296 286
Ausschüttung an Westenergie 355 357 353 313 300 269 258 248



Anmerkungen zur Bilanz

• Entwicklung Anlagevermögen gem. Investitionsplanung in Abstimmung mit Westnetz

• Zugang Baukostenzuschüsse als Mittel der letzten 5 Jahre ermittelt

• Das Ergebnis des jeweiligen Jahres wird in der Gewinnrücklage ausgewiesen und
planerisch im Folgejahr daraus entnommen

Westenergie AG · November 2022 5



Plan Bilanz
zum 31. Dezember 2023 - 2027

Westenergie AG · November 2022 6

Ist Budget Prognose Plan
Bilanz T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€
Gas-Netzgesellschaft Rheda-Wiedenbrück GmbH & Co. KG 2021 2022 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Sachanlagen 5.116 6.178 5.759 6.171 6.368 6.548 6.704 6.845
Anlagevermögen 5.116 6.178 5.759 6.171 6.368 6.548 6.704 6.845
Forderungen aus LuL (u. a. Konzessionsabgabe) 25 48 48 48 48 48 48 48
Sonstige Vermögenswerte (u. a. USt/GewSt) 29 125 79 58 37 34 33 32
Kasse 50 50 50 50 50 50 50 50
Umlaufvermögen 105 223 176 156 134 131 130 130
Aktiva 5.221 6.400 5.935 6.327 6.502 6.679 6.834 6.975

Festkapitalkonto 500 500 500 500 500 500 500 500
Kapitalrücklage 611 611 611 611 611 611 611 611
Gewinnrücklage 755 757 749 668 640 577 554 534
Eigenkapital 1.865 1.867 1.860 1.779 1.750 1.688 1.665 1.644
Steuerrückstellungen 3 0 0 0 0 0 0 0
Sonstige Rückstellungen 13 18 14 14 14 15 15 16
Finanzverbindlichkeiten 2.055 3.236 2.700 3.118 3.271 3.462 3.596 3.719
Verbindlichkeiten aus LuL (u.a. Konzessionsabgabe) 29 40 48 48 48 48 48 48
Baukostenzuschüsse u. AKB 1.255 1.240 1.314 1.369 1.419 1.467 1.510 1.549
Fremdkapital 3.356 4.533 4.075 4.548 4.752 4.991 5.170 5.331
Passiva 5.221 6.400 5.935 6.327 6.502 6.679 6.834 6.975



Anmerkungen zur Kapitalflussrechnung

• Über den Abschreibungen liegende Investitionen machen eine laufende Kreditaufnahme
notwendig

• Gewinnausschüttung: Entnahme des Gewinns aus der Rücklage jeweils im Folgejahr
unterstellt

• Es wurde ein Kassenbestand von 50 T€ planerisch unterstellt

Westenergie AG · November 2022
7



Kapitalflussrechnung
der Jahre 2023 - 2027

Westenergie AG · November 2022 8

Budget Prognose Plan
T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€

Kapitalflussrechnung 2022 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Gas-Netzgesellschaft Rheda-Wiedenbrück GmbH & Co. KG
Kasse Jahresanfang 50 50 50 50 50 50 50

Ergebnis n. Steuern 757 749 668 640 577 554 534
Abschreibungen 341 325 361 381 362 376 379
Verluste aus Anlagenabgängen 0 15 15 15 15 15 15
nicht Zahlungswirksame BKZ Auflösung -127 -126 -131 -136 -138 -142 -148

Veränderung Forderungen LuL 0 -22 0 0 0 0 0
Veränderung sonst. Vermögenswerte (z.a. Ust/GewSt) -28 -50 20 22 3 1 1
Veränderungen Steuerrückstellungen 0 -3 0 0 0 0 0
Veränderung sonst. Rückstellungen 0 1 0 0 0 0 0
Veränderung Verbindlichkeiten LuL 0 19 0 0 0 0 0

Veränderung WC -27 -56 21 22 4 1 1
operativer Cash Flow 944 906 933 922 820 804 781

Investitionen -1.396 -982 -788 -593 -558 -547 -536
BKZ Zufluss 35 186 186 186 186 186 186

Cash Flow aus Investitionstätigkeit -1.361 -796 -602 -407 -372 -361 -350
Ausschüttung -781 -755 -749 -668 -640 -577 -554

Veränderung Liquidität -1.198 -645 -418 -153 -191 -134 -123
Veränderung Darlehen 1.198 644 418 153 191 134 123
Kasse Jahresende 50 50 50 50 50 50 50



Investitionsplan 2023 -2027
(in €)

Westenergie AG · November 2022 9

Aufgabenfeld Sparte Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027

1 - Erneuerung GAS 0 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000

4 - Erweiterung GAS 844.000 359.000 270.000 235.000 218.000 207.000

GAS MESSUNG 138.000 179.000 73.000 73.000 79.000 79.000

Gas Ergebnis 982.000 788.000 593.000 558.000 547.000 536.000
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Wirtschaftsplan 2023
Gas-Netzgesellschaft Rheda-
Wiedenbrück Verwaltungs-GmbH
Westenergie AG · November 2022



Plan Gewinn- und Verlustrechnung
vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2027

Westenergie AG · November 2022 2

T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€
Ist Prognose Budget Plan Plan Plan Plan

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

sonstige betriebl. Erträge 9,1 9,5 9,7 9,9 10,1 10,3 10,5

sonstige betriebl. Aufwendungen -6,6 -7,0 -7,2 -7,4 -7,6 -7,8 -8,0

EBIT 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Zinsaufwand 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Zinsertrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ergebnis vor Steuern 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Steuern vom Einkommen und Ertrag -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4

Jahresüberschuss 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1



Plan Bilanz
zum 31. Dezember 2023 - 2027

Westenergie AG · November 2022 3

T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€
Ist Prognose Budget Plan Plan Plan Plan

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Forderungen 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8

Flüssige Mittel 31,8 33,9 36,0 38,2 40,3 42,4 44,5

Summe Aktiva 39,6 41,7 43,9 46,0 48,1 50,2 52,4

Eigenkapital 34,8 36,9 39,1 41,2 43,3 45,4 47,6

gez. Kapital 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

Gew innrücklage 7,7 9,8 11,9 14,1 16,2 18,3 20,4

Jahresüberschuss 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1

Rückstellungen 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

Verbindlichkeiten 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Summe Passiva 39,6 41,7 43,9 46,0 48,1 50,2 52,4



Kapitalflussrechnung
der Jahre 2023 - 2027

Westenergie AG · November 2022 4

T€ T€ T€ T€ T€ T€
Prognose Budget Plan Plan Plan Plan

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Finanzmittelbestand 01.01. 31,8 33,9 36,0 38,2 40,3 42,4

Ergebnis 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1

Veränderung Forderungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Veränderung Verbind 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Veränderung Rst 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Veränderung gez. Kapital 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ausschüttung

Finanzmittelbestand 31.12. 33,9 36,0 38,2 40,3 42,4 44,5
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Wirtschaftsplan 2023
Netzgesellschaft Rheda-
Wiedenbrück GmbH & Co. KG
Westenergie AG · November 2022



Anmerkungen zu den regulatorischen Prämissen
• Die Parameter für die Pachtberechnung in der 4. Regulierungsperiode (2024-2028)

entsprechen den von der BNetzA festgelegten Eigenkapitalzinssätzen:

• Entfall des Sockeleffekts im Kapitalkostenabzug in der 4. Regulierungsperiode

• Als Fotojahr für die 4. Regulierungsperiode wurde der Jahresabschluss 2021 angesetzt

• Planungsprämisse Effizienzwert 4. Regulierungsperiode Strom: 100 %

Westenergie AG · November 2022 2

WiPlan 2022ff WiPlan 2023ff
EKI-Zinsssatz für Neuanlagen 6,91% 5,07% 5,07%
EKI-Zinssatz für Altanlagen 5,12% 3,51% 3,51%
EKII-Zinssatz für EK-Quote > 40 % 2,72% 1,72% 1,71%

Strom

33. RP
4. RP



Anmerkungen zur Gewinn- und Verlustrechnung
• Pachtberechnung gemäß Pachtvertrag

• Auflösung Baukostenzuschüsse / Anschlusskostenbeträge über 20 Jahre

• Als Aufwandspositionen für kaufm. Dienstleistungen, Wirtschaftsprüfer, Steuerberatung (ohne
Betriebsprüfungskosten 2021) und Sonstiges wurden die Positionen aus dem Jahresabschluss 2021
verwendet und mit einer Preissteigerung versehen

• Verluste aus Anlagenabgängen wurde aus dem Durchschnitt der letzten 3 Jahre angesetzt

• Pachtspitzabrechnung 2021 wurde in Prognose 2022 berücksichtigt

• Berechnung des Zinsaufwands auf Basis der aktuellen Konditionen des Darlehensvertrages (0,6 %).
Für die Anschlussfinanzierung wurde planerisch ein FK-Zinssatz von 2,6% vorgesehen

Westenergie AG · November 2022 3



Plan Gewinn- und Verlustrechnung
vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2027

Westenergie AG · November 2022 4

Kaufpreisrendite v. Steuern 6,1% 7,2% 7,5% 7,1% 4,6% 4,7% 3,6% 3,5%

Ist Budget Prognose Plan
GuV T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€
Netzgesellschaft Rheda-Wiedenbrück GmbH & Co. KG 2021 2022 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Umsatzerlöse 2.848 2.858 2.888 2.937 2.816 2.894 2.964 3.054
davon Pachterlöse Strom 1.063 1.094 1.121 1.183 1.068 1.148 1.219 1.309

davon Umsatzerlöse AKB/BKZ-Auflösung 263 264 267 254 248 246 245 245

davon Erlöse Konzessionsabgabe 1.496 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

davon sonstige Umsatzerlöse 26 0 0 0 0 0 0 0

Aufwendungen für bezogene Leistungen -1.625 -1.569 -1.570 -1.572 -1.574 -1.576 -1.578 -1.580
davon kaufm. Dienstleistung, Haftungspauschale -98 -69 -70 -72 -74 -76 -78 -80

davon Konzessionsabgabe -1.496 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500

davon Gemeinderabatt -31 0 0 0 0 0 0 0

Sonstige betriebliche Aufwendungen -89 -24 -57 -58 -59 -60 -61 -62
davon Wirtschaftsprüfer / Steuerberater -25 -6 -20 -21 -21 -22 -22 -23

davon Verluste aus Anlagenabgängen -55 0 -28 -28 -28 -28 -28 -28

davon sonstige betriebliche Aufwendungen -9 -18 -9 -10 -10 -10 -11 -11

EBITDA 1.134 1.265 1.260 1.306 1.183 1.258 1.325 1.412
Abschreibung Restbestand+Invest -637 -690 -652 -732 -793 -845 -894 -965

EBIT 497 575 608 574 390 413 431 448
Zinsaufwand -29 -19 -29 -29 -33 -49 -157 -178

Ergebnis vor Steuern 469 555 579 545 357 364 274 270
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -83 -66 -69 -65 -38 -40 -31 -31

Ergebnis nach Steuern 386 490 510 481 319 325 244 2390
Ausschüttung an Kommune 207 259 270 255 172 175 134 131
Ausschüttung an Westenergie 179 230 240 226 147 149 110 107



Anmerkungen zur Bilanz

• Entwicklung Anlagevermögen gem. Investitionsplanung in Abstimmung mit Westnetz

• Zugang Baukostenzuschüsse als Mittel der letzten 5 Jahre ermittelt

• Das Ergebnis des jeweiligen Jahres wird in der Gewinnrücklage ausgewiesen und
planerisch im Folgejahr daraus entnommen

Westenergie AG · November 2022 5



Plan Bilanz
zum 31. Dezember 2023 - 2027

Westenergie AG · November 2022 6

Ist Budget Prognose Plan
Bilanz T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€
Netzgesellschaft Rheda-Wiedenbrück GmbH & Co. KG 2021 2022 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Sachanlagen 7.713 8.395 7.900 8.982 9.826 10.533 11.191 12.079
Anlagevermögen 7.713 8.395 7.900 8.982 9.826 10.533 11.191 12.079
Forderungen aus LuL (u. a. Konzessionsabgabe) 446 446 446 446 446 446 446 446
Sonstige Vermögenswerte (u. a. USt/GewSt) 77 113 67 177 160 148 146 177
Kasse 43 50 52 50 50 50 50 50
Umlaufvermögen 566 609 566 673 656 644 642 674
Aktiva 8.280 9.004 8.466 9.655 10.483 11.178 11.833 12.752

Festkapitalkonto 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Kapitalrücklage 128 128 128 128 128 128 128 128
Gewinnrücklage 386 490 510 481 319 325 244 239
Eigenkapital 2.514 2.617 2.638 2.608 2.447 2.452 2.371 2.367
Steuerrückstellungen 0 7 0 0 0 0 0 0
Sonstige Rückstellungen 12 18 13 14 14 14 15 15
Finanzverbindlichkeiten 2.812 3.487 2.812 4.021 4.995 5.667 6.386 7.290
Verbindlichkeiten aus LuL (u.a. Konzessionsabgabe) 382 375 446 446 446 446 446 446
Baukostenzuschüsse u. AKB 2.560 2.500 2.556 2.566 2.581 2.598 2.615 2.634
Fremdkapital 5.766 6.386 5.828 7.046 8.036 8.725 9.462 10.386
Passiva 8.280 9.004 8.466 9.655 10.483 11.178 11.833 12.752



Anmerkungen zur Kapitalflussrechnung

• Über den Abschreibungen liegende Investitionen machen eine laufende Kreditaufnahme
notwendig

• Gewinnausschüttung: Entnahme des Gewinns aus der Rücklage jeweils im Folgejahr
unterstellt

• Es wurde ein Kassenbestand von 50 T€ planerisch unterstellt

Westenergie AG · November 2022 7



Kapitalflussrechnung
der Jahre 2023 - 2027

Westenergie AG · November 2022 8

Budget Prognose Plan
T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€

Kapitalflussrechnung 2022 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Netzgesellschaft Rheda-Wiedenbrück GmbH & Co. KG
Kasse Jahresanfang 50 43 52 50 50 50 50

Ergebnis n. Steuern 490 510 481 319 325 244 239
Abschreibungen 690 652 732 793 845 894 965
Verluste aus Anlagenabgängen 0 28 28 28 28 28 28
nicht Zahlungswirksame BKZ Auflösung -264 -267 -254 -248 -246 -245 -245

Veränderung sonst. Vermögenswerte (z.a. Ust/GewSt) 1 9 -109 16 12 2 -31
Veränderung sonst. Rückstellungen 0 1 0 0 0 0 0
Veränderung Verbindlichkeiten LuL 0 64 0 0 0 0 0

Veränderung WC 1 75 -109 17 13 3 -31
operativer Cash Flow 917 998 878 909 964 923 956

Investitionen -1.265 -867 -1.842 -1.665 -1.580 -1.580 -1.880
BKZ Zufluss 245 263 263 263 263 263 263

Cash Flow aus Investitionstätigkeit -1.020 -604 -1.579 -1.402 -1.317 -1.317 -1.617
Ausschüttung -488 -386 -510 -481 -319 -325 -244

Veränderung Liquidität -592 8 -1.210 -974 -672 -719 -905
Veränderung Darlehen 592 0 1.208 974 672 719 905
Kasse Jahresende 50 52 50 50 50 50 50



Investitionsplan 2023 -2027
(in €)

Westenergie AG · November 2022 9

Aufgabenfeld Sparte Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027

1 - Erneuerung STROM 138.000 1.013.000 955.000 890.000 890.000 890.000

4 - Erweiterung STROM 688.000 748.000 645.000 645.000 645.000 945.000

6 - gesetzliche Verpfl. STROM 10.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000

STROM-MESSUNG 31.000 36.000 20.000 0 0 0

Ergebnis 867.000 1.842.000 1.665.000 1.580.000 1.580.000 1.880.000
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Wirtschaftsplan 2023
Netzgesellschaft Rheda-Wiedenbrück
Verwaltungs GmbH
Westenergie AG · November 2022



Plan Gewinn- und Verlustrechnung
vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2027

Westenergie AG · November 2022 2

T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€
Ist Prognose Budget Plan Plan Plan Plan

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

sonstige betriebl. Erträge 8,3 8,7 8,9 9,0 9,2 9,4 9,6

sonstige betriebl. Aufwendungen -5,8 -6,2 -6,4 -6,5 -6,7 -6,9 -7,1

EBIT 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Zinsaufwand 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Zinsertrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ergebnis vor Steuern 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Steuern vom Einkommen und Ertrag -0,5 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4

Jahresüberschuss 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1



Plan Bilanz
zum 31. Dezember 2023 - 2027

Westenergie AG · November 2022 3

T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€
Ist Prognose Budget Plan Plan Plan Plan

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Forderungen 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9

Flüssige Mittel 38,8 41,0 43,1 45,2 47,3 49,5 51,6

Summe Aktiva 45,7 47,8 50,0 52,1 54,2 56,3 58,5

Eigenkapital 39,9 42,0 44,2 46,3 48,4 50,5 52,7

gez. Kapital 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

Gew innrücklage 12,9 14,9 17,0 19,2 21,3 23,4 25,5

Jahresüberschuss 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1

Rückstellungen 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6

Verbindlichkeiten 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Summe Passiva 45,7 47,8 50,0 52,1 54,2 56,3 58,5



Kapitalflussrechnung
der Jahre 2023 - 2027

Westenergie AG · November 2022 4

T€ T€ T€ T€ T€ T€
Prognose Budget Plan Plan Plan Plan

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Finanzmittelbestand 01.01. 38,8 41,0 43,1 45,2 47,3 49,5

Ergebnis 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1

Veränderung Forderungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Veränderung Verbind 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Veränderung Rst 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Veränderung gez. Kapital 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ausschüttung

Finanzmittelbestand 31.12. 41,0 43,1 45,2 47,3 49,5 51,6
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ANLAGE I

 
Volkshochschule Reckenberg-Ems

Zweckverband

Rheda-Wiedenbrück

Bilanz zum 31. Juli 2022

A   K   T   I  V   A 31.07.2022 31.07.2021 P   A   S   S   I   V   A 31.07.2022 31.07.2021
EUR EUR EUR EUR

A. Anlagevermögen A. Eigenkapital 0,00 0,00

Finanzanlagen B. Rückstellungen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 99.507,59 99.507,59 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche
2. Wertpapiere des Anlagevermögens 32.716,53 33.766,28 Verpflichtungen 2.499.269,75 2.498.982,58

2. Sonstige Rückstellungen 5.250,00 5.250,00
132.224,12 133.273,87

2.504.519,75 2.504.232,58
B. Umlaufvermögen

C. Rechnungsabgrenzungsposten 42.613,33 0,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen gegen Verbandsmitglieder 2.325.789,42 2.320.760,96

II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 72.739,54 31.784,75

2.398.528,96 2.352.545,71

C. Rechnungsabgrenzungsposten 16.380,00 18.413,00

2.547.133,08 2.504.232,58 2.547.133,08 2.504.232,58



ANLAGE II

 

Volkshochschule Reckenberg-Ems

Zweckverband

Rheda-Wiedenbrück

Gewinn- und Verlustrechnung

für das Geschäftsjahr vom 1. August 2021 bis 31. Juli 2022

2021/2022 2020/2021
EUR EUR

1. Sonstige betriebliche Erträge 0,00 473,82
2. Personalaufwand:

Soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung -200.190,17 -235.821,53
- davon für Altersversorgung:

   EUR 195.353,81 (Vorjahr: EUR 202.958,54)

3. Sonstige betriebliche Aufwendungen -8.244,63 -6.441,30

4. Ergebnis nach Steuern -208.434,80 -241.789,01

5. Jahresfehlbetrag -208.434,80 -241.789,01
6. Verrechnung mit Forderung gegen

Verbandsmitglieder 208.434,80 241.789,01

7. Bilanzgewinn 0,00 0,00



ANLAGE IV

Seite 1

 
Volkshochschule Reckenberg-Ems

Zweckverband

Rheda-Wiedenbrück

Lagebericht

für das Geschäftsjahr vom 1. August 2021 bis 31. Juli 2022

1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Der Zweckverband ist eine rechtsfähige Körperschaft des öffentlichen Rechts. Er verwaltet seine An-
ge legen heiten im Rahmen der Gesetze unter eigener Verantwortung. Der Zweckverband übt seit
dem Ge schäftsjahr 2012/2013 keine operative Tätigkeit mehr aus. Mit Ausgliederungsvertrag zum
1. August 2012 wurde der Betrieb der Volkshochschule auf die neu gegründete Volkshochschule Re-
ckenberg-Ems gem. GmbH übertragen. 

2. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Zum Jahresabschluss 2021/2022 wird ein Jahresfehlbetrag aus der Gewinn- und Verlustrechnung in
Höhe von TEUR 208 verbucht. 

Aufgrund der finanziellen Ausstattung und des wirtschaftlichen Umgangs mit den vorhandenen Mitteln
konnte auch im laufenden Geschäftsjahr auf die Inanspruchnahme von Kreditverbindlichkeiten ver-
zichtet werden.

Zum Geschäftsjahresschluss 2020/2021 ergaben sich nicht durch Vermögen gedeckte Verbindlich-
kei ten der VHS in Höhe von TEUR 2.326. Die Zweckverbandsversammlung hat sich zur Übernahme
des Fehlbetrages verpflichtet. Unter Verrechnung des jetzigen Jahresfehlbetrags 2021/2022 in Höhe
von TEUR 208 erhöht sich die Verlustausgleichsverpflichtung der Kommunen gegenüber der VHS
zum 31. Juli 2022 auf TEUR 2.315. 

3. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Da die Gesellschaft nicht mehr operativ tätig ist, entfällt der Prognose-, Chancen- und Risikobericht.
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ANLAGE I

 
Volkshochschule Reckenberg-Ems gem. GmbH

Rheda-Wiedenbrück

Bilanz zum 31. Juli 2022

A   K   T   I  V   A 31.07.2022 31.07.2021 P   A   S   S   I   V   A 31.07.2022 31.07.2021
EUR EUR EUR EUR

A. Anlagevermögen A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00

I. Immaterielle Vermögensgegenstände II. Rücklagen 438.563,69 393.108,26

Lizenzen an solchen Rechten und Werten
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche

463.563,69 418.108,26
10.360,00 13.766,00

B. Rückstellungen
II. Sachanlagen Sonstige Rückstellungen 178.200,00 159.400,00

1. Technische Anlagen und Maschinen 71.262,00 195.034,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 33.804,00 70.448,00 C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 230.452,46 254.440,41
III. Finanzanlagen 2. Sonstige Verbindlichkeiten 26.360,02 53.543,46

Anteile an verbundenen Unternehmen 25.000,00 25.000,00 - davon aus Steuern:

    EUR 20.492,11 (Vorjahr: EUR 27.872,81)

140.426,00 304.248,00
256.812,48 307.983,87

B. Umlaufvermögen
D. Rechnungsabgrenzungsposten 53.509,45 52.908,33

I. Vorräte
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 1.600,00 1.600,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 167.192,56 158.666,30
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 30.096,08 35.563,83
3. Sonstige Vermögensgegenstände 42.669,59 6.938,42

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
und Schecks 554.500,58 415.645,03

796.058,81 618.413,58

C. Rechnungsabgrenzungsposten 15.600,81 15.738,88

952.085,62 938.400,46 952.085,62 938.400,46



ANLAGE II

 
Volkshochschule Reckenberg-Ems gem. GmbH

Rheda-Wiedenbrück

Gewinn- und Verlustrechnung

für das Geschäftsjahr vom 1. August 2021 bis 31. Juli 2022

2021/2022 2020/2021
EUR EUR

1. Umsatzerlöse 7.466.726,47 6.475.448,30
2. Sonstige betriebliche Erträge 122.770,41 142.317,75
3. Materialaufwand:

a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
und für bezogene Waren -1.091.976,07 -668.324,95

b. Aufwendungen für bezogene Leistungen -712.383,89 -467.653,51
4. Personalaufwand:

a. Löhne und Gehälter -3.692.594,81 -3.506.916,09
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für

Altersversorgung und für Unterstützung -1.082.897,77 -1.009.519,89
- davon für Altersversorgung:

   EUR 265.285,43 (Vorjahr: EUR 247.163,39)

5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen-
stände des Anlagevermögens und Sachanlagen -87.859,68 -104.636,98

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen -876.329,23 -915.963,19

7. Ergebnis nach Steuern 45.455,43 -55.248,56

8. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 45.455,43 -55.248,56
9. Einstellung in die freie Rücklage

gem. § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO -4.545,54 0,00
10. Einstellung in die/Entnahme aus der Betriebsmittel-

rücklage gem. § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO -40.909,89 55.248,56

11. Bilanzgewinn 0,00 0,00
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Volkshochschule Reckenberg-Ems gem. GmbH

Rheda-Wiedenbrück

Lagebericht

für das Geschäftsjahr  vom 1. August 2021 bis 31. Juli 2022

Die Geschäftsführung erklärt gem. § 8 des Gesellschaftsvertrages, dass die öffentliche Zweckset-
zung der Volkshochschule Reckenberg-Ems gem. GmbH wie im Gesellschaftsvertrag in § 2 und § 3
darge stellt, eingehalten wird.

1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb einer Volks hochschule (VHS) mit Sitz in Rheda-Wie-
den brück und Zweig stellen in Rietberg, Herzebrock-Clarholz und Langenberg. Die Volkshoch schule
ist eine Ein richtung der Weiterbildung gem. Weiterbildungsgesetz NRW (WbG) §§ 1 Abs. 2, 2 Abs. 2,
11 des 1. WbG. Die Volkshochschule dient vor allem der Weiterbildung von Jugendlichen und Er-
wachse nen nach Been di gung einer ersten Bildungsphase. Sie arbeitet parteipolitisch und weltan-
schaulich neutral. Die Arbeit der Volks hochschule ist sowohl auf die Vertiefung und Ergänzung von
Qualifikatio nen als auch auf den Erwerb von neuen Kenntnissen, Fertigkei ten und Verhal tensweisen
der Teilneh mer gerich tet. Zu diesem Zweck können von der Volkshochschule entsprechend dem Be-
darf Lehrver an staltungen (Vor träge, Seminare, Kurse, Diskussionen, Studienfahrten, Vorführungen
etc.) ange boten werden. Die VHS versteht sich über die im WbG formulierten Aufgaben hinaus als
außerschuli scher Bildungs- und Kul turträger für alle Altersstufen und Bevölkerungsschichten. Hieraus
resultiert ihr Engagement im Bereich Offene Ganztags-Grundschule und im Tochterunternehmen
FARE gGmbH. Im Interesse einer gleich mäßigen Ver sor gung der Bevölkerung ist die Arbeit der
Volkshochschule im Rahmen des Mög li chen zu dezent rali sieren.

2. Wirtschaftsbericht

Zum Jahresabschluss 2021/2022 wird ein Jahresüberschuss aus der Gewinn- und Verlustrechnung in
Höhe von TEUR 45,5 ausgewiesen. 

Der Überschuss wurde in die freie Rücklage und die Betriebsmittelrücklage eingestellt.

Die im Vorjahr erfolgte Prognose eines zu erwartenden Verlustes bestätigte sich im Geschäftsjahr
nicht. Die Geschäftsführung bewertet die Entwicklung als zufriedenstellend.
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Die Einnahmen der VHS im klassischen Kursbereich haben sich vor dem Hintergrund zuneh mender
Impfquoten und der damit verbundenen sukzessiven Entschärfung der Kontaktbe schränkungen wie-
der positiv entwickelt. Durch die landesweite Einführung der 3G bzw. 2G Regelungen konnten Prä-
senzveranstaltungen wieder auf breiter Basis durchgeführt werden. Die Durchführung der Kursforma-
te erfolgte aber weiterhin in deutlich kleinen Gruppengrö ßen, mit der Folge, dass wichtige Overhead-
anteile gerade im langen Wintersemester nicht durchgängig erwirtschaftet werden konnten. Die sich
ab dem Sommersemester verstetigten Öffnungstendenzen in den Corona-Schutzverordnungen sorg-
te für eine weitere erfreuliche Belebung des Kursbetriebes. Das Vorkrisenniveau konnte aber auch
hier nicht erreicht werden.

Im Deutschbereich wurden die Auftragsmaßnahmen - insbesondere vom BAMF - unter der 3G-Regel
und unter Beachtung des Abstandsgebotes durchgeführt. Mit Beginn des Sommersemesters fielen
ebenfalls weitere einschränkende Regelungen weg, sodass mit Beginn des Angriffskrieges auf die
Ukraine der zunehmende Bedarf an Sprachförderangeboten angebotsseitig flankiert werden konnte.  

Zur unterstützenden Finanzierung des Deutschbereichs (Integrations- und Berufssprachkurse) und
der selbstständigen Dozenten beantragte die VHS in 2020 und 2021 Zuschussleistungen nach dem
Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG) über das BAMF (Bundesamt für Migration und Flüchtlin-
ge). Im Geschäftsjahr wurde für die Monate 08-09/2021 noch ein Zuschuss von TEUR rd. 58 ge-
währt, da von wurden gem. Verpflichtung TEUR 34,3 an die Dozenten weitergeleitet. Eine Über-
prüfung der Hö he der Zuschussleistungen durch das BAMF steht noch aus, dem BAMF steht ein
möglicher nach träglicher Erstattungsanspruch zu. 

Zur Unterstützung der Kern-VHS mit ihren pandemie-bedingten Kursausfällen wurden Billigkeitsleis-
tungen des Landes Nordrhein-Westfalen in Höhe von TEUR 88 von der Bezirksregierung Detmold für
den Zeitraum 08-09/2021 bewilligt und in diesem GJ erfasst.

Die OGGS konnte dank der durchgängigen Finanzierung durch die Kommunen und aufgrund der im
vorigen Jahr beschlossenen Dynamisierung der Landeszuschüsse mit einem ausgeglichenen Ergeb-
nis abschließen.

Das Angebot an Kursen finanziert durch den Europäischen Sozialfonds ESF, andere Institutionen und
mit Unterstützung privaten Engagements, ist Corona-bedingt in Teilen reduziert durchgeführt worden.

Das Projekt „Demokratiepartnerschaft Rheda-Wiedenbrück“, gefördert durch das Bundesministe rium
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, wurde erfolgreich in Präsenz durchgeführt.

Durch die vom Land NRW bewilligten Billigkeitsleistungen sowie den erzielten Erlös aus der Veräuße-
rung der CNC-Maschinen in Höhe von TEUR 116 konnte ein Sondererlös erzielt werden, der im Er-
gebnis ein positives Jahresergebnis zur Folge hat. 

Die kurz fristigen Verbindlich keiten sind geringer als die kurzfristigen Vermögensgegenstände, so
dass die Gesellschaft kurzfristig über eine ausgewogene Finanzierungsstruktur verfügt. 
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ANLAGE I

 
Fortbildungs-Akademie Reckenberg-Ems gGmbH

Rheda-Wiedenbrück

Bilanz zum 31. Juli 2022

A   K   T   I  V   A 31.07.2022 31.07.2021 P   A   S   S   I   V   A 31.07.2022 31.07.2021
EUR EUR EUR EUR

A. Umlaufvermögen A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände II. Rücklagen 205.960,18 121.502,48
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 171.838,62 180.950,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände 5.904,02 0,00 230.960,18 146.502,48

II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten B. Rückstellungen
und Schecks 242.557,96 169.463,97 Sonstige Rückstellungen 74.000,00 94.080,00

420.300,60 350.413,97 C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 18.678,87 14.559,77

B. Rechnungsabgrenzungsposten 7.258,13 8.453,52 2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 30.096,08 35.563,83
3. Sonstige Verbindlichkeiten 9.876,03 12.266,24

- davon aus Steuern:

   EUR 9.876,03 (Vorjahr: EUR 12.266,24)

58.650,98 62.389,84

D. Rechnungsabgrenzungsposten 63.947,57 55.895,17

427.558,73 358.867,49 427.558,73 358.867,49
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Fortbildungs-Akademie Reckenberg-Ems gGmbH

Rheda-Wiedenbrück

Gewinn- und Verlustrechnung

für das Geschäftsjahr vom 1. August 2021 bis 31. Juli 2022

2021/2022 2020/2021
EUR EUR

1. Umsatzerlöse 2.227.493,15 2.220.547,25
2. Sonstige betriebliche Erträge 7.000,06 5.557,09
3. Materialaufwand:

Aufwendungen für bezogene Leistungen -136.151,38 -116.000,73
4. Personalaufwand:

a. Löhne und Gehälter -1.279.090,88 -1.294.066,98
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für

Altersversorgung und für Unterstützung -265.894,97 -271.722,98
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen -468.898,28 -492.600,75

6. Ergebnis nach Steuern 84.457,70 51.712,90

7. Jahresüberschuss 84.457,70 51.712,90
8. Einstellung in die freie Rücklage 

gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO -8.445,77 -5.171,29
9. Einstellung in die Betriebsmittelrücklage 

gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO -76.011,93 -46.541,61

10. Bilanzgewinn 0,00 0,00
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Fortbildungs-Akademie Reckenberg-Ems gGmbH

Rheda-Wiedenbrück

Lagebericht

für das Geschäftsjahr vom 1. August 2021 bis 31. Juli 2022

1. Grundlagen des Unternehmens

Die Geschäftsführung erklärt gemäß § 7 des Gesellschaftsvertrages, dass die öffentliche Zweckset-
zung der FARE gGmbH wie im Gesellschaftsvertrag § 2 und § 3 dargestellt, eingehalten wird. Die
Gesell schaft hat Geschäfte getätigt, die der Förderung der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung
dienen, insbesondere der Integration von Jugendlichen, Arbeitslosen und Frauen (nach der Familien-
phase) in Ausbildung, weitere schulische Ausbildung oder in das Erwerbsleben.

Bei allen Maßnahmen, die zu einem großen Teil im Auftrag und/oder in enger Kooperation mit der
Agentur für Arbeit in Bielefeld, dem Jobcenter Kreis Gütersloh, der Stadt Rheda-Wiedenbrück und
den Jugend ämtern der Region durchgeführt werden, wer den über das im Bericht darge stellte feste
Personal im Bereich der Lehre weitere Honorarkräfte einge setzt. Die FARE gGmbH arbeitet vertrau-
ensvoll mit den Kommunen, Kammern, ein schlägigen Verbänden und den im Übergangs manage-
ment Schule/Beruf Engagierten zusammen. Sie ist wie ihre Gesellschafterin Volks hochschule Re-
ckenberg-Ems gem. GmbH Gründungs-Mitglied im BING, Berufliches Integra tions netzwerk im Kreis
Gütersloh, einem Zusammenschluss, der seit vielen Jahren in der beruflichen Integra tion und Weiter-
bildung tätigen Trägern.

Naturgemäß bestehen zwischen der FARE gGmbH und der VHS Reckenberg-Ems gem. GmbH ei-
nige, die öffentliche Zwecksetzung der FARE gGmbH und der VHS Reckenberg-Ems gem. GmbH
unterstüt zende, synergetische Ver flechtungen.

2. Wirtschaftsbericht

Die FARE gGmbH weist zum Geschäftsjahresabschluss ein Eigenkapital von TEUR 231 aus, das
ent spricht 54,0 % der Bilanzsumme.

Aus Sicht der Geschäftsführung verlief das Geschäftsjahr insgesamt zufriedenstellend.

Trotz steigender Infektionszahlen führte die FARE ab Herbst 2021 die Betreuung, Beratung und Be-
schulung der Teilnehmenden vor dem Hintergrund der damals geltenden 3G-Regelungen als regulä-
re Präsenzveranstaltung durch. Die Maßnahmen liefen somit in dem bekannten Regelungsrahmen
und im vereinbarten Finanzierungssetting der Auftraggeber. Die Finanzierung der Maßnahmen war
durchgängig sichergestellt.  





ANLAGE V

Seite 1

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Fortbildungs-Akademie Reckenberg-Ems gGmbH, Rheda-Wiedenbrück:

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Fortbildungs-Akademie Reckenberg-Ems gGmbH, Rheda-Wie-
den brück, – bestehend aus der Bi lanz zum 31. Juli 2022 und der Ge winn- und Verlustrech nung für
das Ge schäftsjahr vom 1. August 2021 bis zum 31. Juli 2022 so wie dem An hang, einschließlich der
Dar stel lung der Bi lanzie rungs- und Be wer tungs methoden – ge prüft. Darüber hinaus haben wir den
La ge be richt der Fort bil dungs-Akademie Reckenberg-Ems gGmbH, Rhe da-Wiedenbrück, für das Ge-
schäfts jahr vom vom 1. August 2021 bis zum 31. Juli 2022 ge prüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Ka-
pi talgesellschaften gel tenden handelsrechtli chen Vor schriften und vermittelt unter Beachtung der
deut schen Grundsät ze ordnungs mäßiger Buch führung ein den tat sächlichen Verhältnissen ent-
spre chen des Bild der Ver mögens- und Fi nanzlage der Gesell schaft zum 31. Juli 2022 sowie ih rer
Er trags la ge für das Ge schäftsjahr vom 1. August 2021 bis zum 31. Juli 2022 und
vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-
schaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Ein klang mit dem Jahresab-
schluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chan cen und Risiken
der zukünfti gen Entwick lung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen
die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichtes geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes in Übereinstimmung mit
§ 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen
Grundsät ze ord nungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen
Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung
des Jahresab schlusses und des Lageberichtes" unseres Bestätigungsvermerkes weitergehend be-
schrieben. Wir sind von dem Unter nehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen han-
delsrechtlichen und be rufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufs-
pflichten in Übereinstim mung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von
uns erlangten Prüfungs nachweise ausrei chend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prü-
fungsurteile zum Jahresab schluss und zum La gebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den
deut schen, für Kapi talgesellschaften geltenden han delsrechtlichen Vor schriften in allen wesentlichen
Belan gen entspricht, und dafür, dass der Jah resabschluss unter Beach tung der deutschen Grundsät-
ze ord nungsmäßiger Buchfüh rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter
verantwort lich für die inter nen Kon trollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen
ordnungs mäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresab-
schlusses zu er möglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – fal-
schen Dar stellungen ist.
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Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die
Fä higkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren
haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unterneh-
menstätig keit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der
Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilan-
zieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichtes, der
ins gesamt ein zu treffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen
Be langen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften ent-
spricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die
gesetzli chen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als
notwendig erachtet ha ben, um die Aufstellung eines Lageberichtes in Übereinstimmung mit den an-
zuwendenden deutschen ge setzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete
Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als
Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist,
und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt so-
wie in allen we sentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewon-
nenen Erkenntnis sen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsver-
merk zu erteilen, der un sere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in
Über einstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) fest-
gestell ten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine
wesentli che falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder
Unrichtigkei ten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet
werden könn te, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses
und Lageberichtes ge troffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhal-
tung. Darüber hinaus

identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter –
falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshand-
lun gen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass we-
sentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrich-
tigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollstän-
digkeiten, irre führende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten
können.

gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten inter-
nen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichtes relevanten Vorkehrungen und
Maßnah men, um Prü fungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen ange-
messen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der
Gesellschaft abzu geben.

beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungs-
legungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten ge-
schätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
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ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern an-
ge wandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf
der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusam-
menhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit
der Gesell schaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem
Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestäti-
gungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerk-
sam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu
modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unse-
res Bestätigungsver merkes erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegeben-
heiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr
fortführen kann.

beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses ein-
schließ lich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle
und Ereig nisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsät-
ze ordnungsmä ßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der
Vermögens-, Fi nanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

beurteilen wir den Einklang des Lageberichtes mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentspre-
chung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.

führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunfts-
orientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnach-
wei se vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzli-
chen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerech-
te Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prü-
fungsur teil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen ge-
ben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse we-
sentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang
und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger
Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Rheda-Wiedenbrück, den 16. November 2022

 Wortmann & Partner & Co. KG
 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft • Steuerberatungsgesellschaft

 Volker Ervens Hendrik Auge
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

14.12.2022 16:00:54 [UTC+1]
Volker Ervens

14.12.2022 16:17:55 [UTC+1]
Hendrik Auge
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1. Auftrag und Auftragsdurchführung 
 
Herr Günter Kozlowski als Geschäftsführer der 
 
 

AUREA 

DAS A2-WIRTSCHAFTSZENTRUM GMBH 
 

OELDE 
 

(im Folgenden auch "AUREA" oder "Gesellschaft" genannt) 
 
hat uns beauftragt, den gemäß § 12 des Gesellschaftsvertrages erforderlichen Wirtschaftsplan der 
Gesellschaft, bestehend aus einer Vermögens-, Investitions-, Finanzierungs- und Erfolgsplanung, für 
die Geschäftsjahre 2023 bis 2027 zu erstellen. 
 
In Ausführung dieses Auftrages haben wir auf Basis der Unterlagen, Informationen, gemeinsamen 
Erörterungen und Angaben der Geschäftsführung die nachstehenden Planungen sowie die Plan-
Bilanzen und Plan-Gewinn- und Verlustrechnungen für die Jahre 2023 bis 2027 aufgestellt. 
 
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die in diesem Wirtschaftsplan aufgeführten Investitionen 
hinsichtlich ihrer Art, Veranlassung, Höhe sowie zeitlicher Verteilung ihres Anfalls ausschließlich auf 
Angaben der Gesellschaft sowie der diese beratende Projektsteuerungsgesellschaft beruhen. Die 
getroffenen Annahmen und die Einhaltung bzw. die Erreichung der Planzahlen liegen ausschließlich 
in der Verantwortung der Gesellschaft. Eine Überprüfung der Unterlagen, Angaben und Annahmen 
war nicht Gegenstand unseres Auftrags. Die bei der Berechnung verwendeten Annahmen der Gesell-
schaft haben wir in dem nachfolgenden Bericht zusammenfassend erläutert. 
 
Für die Durchführung unseres Auftrages und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu 
Dritten, die diesem Bericht als Anlage VI beigefügten "Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirt-
schaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften" nach dem Stand vom 1. Januar 2017 maßge-
bend. 
 
 
 
2. Rechtliche Verhältnisse 
 

2.1. Gründung der Gesellschaft/Handelsregister 
 
Die Gesellschaft wurde durch notariell beurkundeten Gesellschaftsvertrag vom 26. März 2003 errich-
tet und ist mit Eintragung ins Handelsregister des Amtsgerichtes Münster am 21. Juli 2003 unter der 
Nummer HRB 6902 entstanden. Sie hat ihren Sitz in Oelde. 
 
Der Gesellschaftsvertrag wurde zuletzt durch Beschlüsse der Gesellschafterversammlung vom 
31. März 2006 in § 1 (Firma des Unternehmens), vom 22. Dezember 2006 in § 2 (Gegenstand des 
Unternehmens) und vom 20. März 2013 in § 13 (Jahresabschluss, Lagebericht) geändert. 
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2.2. Firma und Gegenstand des Unternehmens 
 
Die Firma der Gesellschaft lautet 
 

AUREA 

Das A2-Wirtschaftszentrum GmbH 
 

In § 2 des Gesellschaftsvertrages ist der Gegenstand des Unternehmens wie folgt formuliert: 
 
"1. Öffentlicher Zweck des Unternehmens ist die Vermarktung eigenen Grundvermögens zum 

Zwecke der Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung. Ausgeschlossen ist die Vermarktung 
fremder Grundstücke außerhalb des Gebiets "Marburg".  

 
2. Gegenstand des Unternehmens ist die Vermarktung des als "Marburg" bekannten Gebiets mit 

dem Ziel der Entwicklung eines interregionalen Gewerbe- und Industriegebiets zur Stärkung 
der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und zur Erweiterung des Arbeitsplatzangebots für die 
beteiligten Kommunen. 

 
3. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck der Wirtschafts-

förderung unmittelbar zu dienen geeignet sind. Sie kann sich an gleichartigen Unternehmen 
beteiligen, wenn dies unmittelbar zur Zweckverwirklichung dient. Mittel der Gesellschaft dürfen 
nur für die gesellschaftsvertraglichen Zwecke verwendet werden. Mittelauskehrungen 
(Gewinnausschüttungen, Einlagenrückgewähr) an die Gesellschafter erfolgen nicht. 

 
4. Die Gesellschaft ist an die Wirtschaftsgrundsätze i. S. d. § 109 GO NRW gebunden.  
 
5. Das Vermögen der Gesellschaft darf nur für die gesellschaftsvertraglichen Zwecke der Gesell-

schaft verwendet werden. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft ist das Vermögen unmit-
telbar und ausschließlich für Zwecke der Wirtschaftsförderung zu verwenden." 

 
 
 

2.3. Eigenkapital 
 
Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt TEUR 50. Es besteht aus drei Geschäftsanteilen, die von 
folgenden Gesellschaftern gehalten werden: 
 
 EUR  % 
    
Stadt Rheda-Wiedenbrück  20.000,00  40,00 
    
Stadt Oelde 20.000,00  40,00 
    
Gemeinde Herzebrock-Clarholz 10.000,00  20,00 
    
 50.000,00  100,00 
    
 
Das Stammkapital ist in voller Höhe eingezahlt. Die Einzahlungen von insgesamt TEUR 50 erfolgten 
am 19. März, am 21. März und am 24. März 2003.  
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2.4. Gesellschafterforderungen und -darlehen 
 
Nach den im Gesellschaftsvertrag und in den weiteren Unterlagen der Gesellschaft getroffenen Rege-
lungen besteht für die Gesellschafter im Falle eines Jahresfehlbetrages eine Verlustausgleichs-
verpflichtung, die handelsbilanziell als Forderung gegen Gesellschafter in die Bilanz eingestellt wird. 
Mit dem Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2017 hatten sich die Forderungen der Gesellschaft 
gegenüber den Gesellschaftern auf Übernahme des Verlustes aus Altjahren durch Jahres-
überschüsse auf EUR 0,00 reduziert. Weitere Jahresfehlbeträge, die das bestehende Eigenkapital 
übersteigen, sind auf der Basis der vorliegenden Wirtschaftsplanung erst mit Ablauf des Planungs-
zeitraum per 31. Dezember 2027 mit insgesamt TEUR 143 zu erwarten. Daher wird zu den zwischen-
zeitlichen Stichtagen keine entsprechende Forderung gegenüber den Gesellschaftern in der Plan-
Bilanz ausgewiesen. Die Gesellschafter werden aber auf das entsprechende Risiko aus der perma-
nenten Pflicht zum Ausgleich von etwaigen das Eigenkapital übersteigenden Jahresfehlbeträgen hin-
gewiesen. 
 
Zur Finanzierung der bis einschließlich Ende 2005 angefallenen Aufwendungen und Investitionen 
wurden Gesellschafterdarlehen in Höhe von insgesamt TEUR 700 aufgenommen. Diese stellten laut 
Beschluss der Gesellschafter keine Einzahlung in die Kapitalrücklage, sondern Gesellschafter-
darlehen dar. Die Gesellschafterdarlehen wurden Tag genau mit 4 % p.a. verzinst. Eine Auszahlung 
der Zinsen war zunächst nicht vorgesehen. Es erfolgte insoweit eine entsprechende Gutschrift auf 
dem jeweiligen Gesellschafterdarlehenskonto. Zwischenzeitlich erfolgte die vollständige Rückzahlung 
dieser Gesellschafterdarlehen einschließlich der aufgelaufenen Zinsen. 
 
In den Geschäftsjahren 2020 und 2021 wurden erneut Gesellschafterdarlehen bei den beteiligten 
Kommunen Rheda-Wiedenbrück (TEUR 250 bzw. TEUR 500) und Herzebrock-Clarholz (Mio. EUR 3) 
aufgenommen. Diese sind unverzinslich und dienen der kurzfristigen Finanzierung des Rückerwerbs 
eines Gewerbegrundstücks bzw. der allgemeinen kurzfristigen Stärkung der Liquidität. Das erste Dar-
lehen der Stadt Rheda-Wiedenbrück in Höhe von TEUR 250 wurde im Januar 2021 vollständig 
zurückgeführt. Im März 2021 verlängerte die Stadt Rheda-Wiedenbrück der Gesellschaft die Rück-
zahlung des Darlehens in Höhe von TEUR 500 um ein weiteres Jahr. Dieses wurde im Februar 2022 
ebenfalls vollständig wieder zurückgeführt. Die Tilgung des Darlehens der Gemeinde Herzebrock-
Clarholz ist vertragsgemäß bis zum 30. Dezember 2022 vorgesehen.    
 
Für Zwecke der Wirtschaftsplanung geht die Geschäftsführung davon aus, dass alle zum Stichtag 
31. Dezember 2021 bestehenden Darlehensverbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern, ein-
schließlich der Ansprüche auf den Verrechnungskonten noch im Geschäftsjahr 2022 aus der beste-
henden Liquidität ausgeglichen werden. Gleiches gilt für die Forderungen gegen Gesellschafter. 
 
Im notariellen Kaufvertrag vom 31. März 2006 über den Erwerb der Gewerbeflächen vom Kreis 
Gütersloh haben sich die Gesellschafter der AUREA im Innenverhältnis entsprechend ihren Gesell-
schaftsanteilen dazu verpflichtet, die nicht geförderten Kosten der im Zusammenhang mit dem 
Gewerbepark zu errichtenden Querspange von dem neuen BAB-Anschluss bis zur Bundesstraße 61 
zu tragen. Die Kosten einer solchen Querspange stellen für die Gesellschaft keine Betriebsausgaben 
dar. Entsprechende Zahlungen würden als Forderung gegen Gesellschafter verbucht. Die Geschäfts-
führung geht davon aus, dass die Zahlungen vor diesem Hintergrund von den Gesellschaftern selbst 
geleistet werden und deshalb die Liquidität der AUREA nicht belasten. Für Zwecke der Wirtschafts-
planung sind keine Mittelabflüsse anzunehmen.  
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Im Zuge der Entwicklung des Gewerbeparks wird neben den Mitarbeitern des Projektentwicklers, den 
Fachingenieuren und weiteren Fachbüros, Personal der beteiligten Kommunen sowie ein Geschäfts-
führer im Wege der Personalgestellung eingesetzt. Die Höhe der Vergütung der Geschäftsleitung 
wurde vertraglich fest fixiert und ist nicht von variablen Bestandteilen abhängig. Die Kosten, die den 
betroffenen Kommunen für den Einsatz eigenen Personals entstehen, werden von diesen gegenüber 
der Gesellschaft in Rechnung gestellt. Die Summe der Kosten für die Personalgestellung und der 
Kosten für die Geschäftsführung belaufen sich im Planungszeitraum einschließlich nicht abzugs-
fähiger Vorsteuern voraussichtlich auf jährlich TEUR 111. Die Aufwendungen für Personal werden 
durch die beteiligten Kommunen im Wege der Umlage getragen und über Verrechnungskonten ver-
bucht. Die Erstattung der Personalkosten im Umlageverfahren stellt aus Sicht der Gesellschaft einen 
sonstigen betrieblichen Ertrag dar. Es erfolgt deshalb per Saldo weder eine Belastung des Ergeb-
nisses noch der Liquidität der Gesellschaft.  
 
Die Entwicklung der Gesellschafterdarlehenskonten sowie der Forderungen gegenüber Gesellschaf-
tern aufgrund von Verlustübernahmen im Planungszeitraum 2023 bis 2027 ist unter Berücksichtigung 
der für 2022 vorgesehenen vollständigen Tilgung der bestehenden Salden in der Anlage V darge-
stellt. 

2.5. Geschäftsführung und Vertretung 
 
Geschäftsführer der Gesellschaft ist Herr Günter Kozlowski, Rechtsanwalt. Er ist alleinvertretungsbe-
rechtigt.  
 
Zu Prokuristen der Gesellschaft sind im Zeitpunkt der Erstellung dieses Wirtschaftsplanes bestellt: 
 

(1) Herr Sebastian Czsoske, Erwitte, dienstansässig in Rheda-Wiedenbrück und 
(2) Herr Albert Reen, Lippstadt, dienstansässig in Oelde. 

2.6. Aufsichtsrat 
 
Gemäß § 6 des Gesellschaftsvertrages hat die Gesellschaft einen Aufsichtsrat. Dieser besteht gemäß 
§ 9 des Gesellschaftsvertrages  
 

(a) aus den hauptamtlichen Bürgermeistern der drei beteiligten Kommunen, 
 

(b) jeweils aus fünf von den Räten der Kommunen entsandten Mitgliedern, die nach den 
Grundsätzen der Verhältniswahl (d'Hondt) gewählt werden. Die Entsendung von Nichtrats-
mitgliedern mit besonderer Sachkunde ist möglich. 
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Nach § 6 des Gesellschaftsvertrages besteht für die Gesellschaft ein Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat 
setzt sich gemäß § 9 des Gesellschaftsvertrages wie folgt zusammen: 
 
 (1) Karin Rodeheger Bürgermeisterin der Stadt Oelde (Vorsitzende) 
 (2) Theo Mettenborg Bürgermeister der Stadt Rheda-Wiedenbrück (Stellvertreter) 
 (3) Marco Diethelm Bürgermeister der Gemeinde Herzebrock-Clarholz 

ferner:  

 (4) Thomas Freitag Verkaufsleiter Herzebrock-Clarholz 
 (5) André Kunst Verwaltungsfachwirt Herzebrock-Clarholz 
 (6) Elisabeth von Müller Gartenarchitektin Herzebrock-Clarholz 
 (7) Bernhard Petermann Dipl. Ingenieur Herzebrock-Clarholz 
 (8) Ulrich Schrader Groß- und Außenhandelskaufmann Herzebrock-Clarholz 
 (9) André Drinkuth Dipl.-Kfm (FH) Oelde 
 (10) Norbert Austrup Landwirt Oelde 
 (11) Uli Schwieder Lehrer Oelde 
 (12) Florian Westerwalbesloh Geschäftsführer Oelde 
 (13) Wolfgang Bovekamp Pfarrer im Ruhestand Oelde 
 (14) Georg Effertz Dachdeckermeister Rheda-Wiedenbrück 
 (15) Jörg Schramm Auftragssteuerer Energieversorgung  Rheda-Wiedenbrück
 (16) Ingo Mathieu Prokurist  Rheda-Wiedenbrück
 (17) Klaus Zerbin Industriefachwirt Rheda-Wiedenbrück
 (18) Anja Kern Verwaltungsangestellte Rheda-Wiedenbrück 
 
 
 

2.7. Aufstellung des Wirtschaftsplans 
 
Gemäß § 12 des Gesellschaftsvertrages hat die Geschäftsführung jährlich "so rechtzeitig einen Wirt-
schaftsplan" aufzustellen, "dass die Gesellschafterversammlung vor Beginn des Geschäftsjahres ihre 
Zustimmung erteilen kann. Der Wirtschaftsführung wird eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde 
gelegt, die den Kommunen zur Kenntnis gebracht wird." 
 
Ausgehend vom voraussichtlichen Kapitalbedarf für die Jahre 2023 bis 2027 (Anlage I) und auf Basis 
des aufgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021 wurden Plan-Bilanzen und Plan-
Gewinn- und Verlustrechnungen für die Jahre 2022 bis 2027 entwickelt (Anlage III und Anlage IV). 
Die Liquiditätsentwicklung der Gesellschaft ist in Anlage II und die Entwicklung der Gesellschafter-
darlehenskonten sowie der Forderungen gegen Gesellschafter ist in der Anlage V dargestellt. 
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3. Wirtschaftsplan 
 

3.1. Vorbemerkung 
 
Der erste Bauabschnitt mit einer vermarktbaren Gewerbefläche von ca. 455.000 qm ist mit Ablauf 
des Geschäftsjahres 2017 vollständig erschlossen worden. Zwischenzeitlich sind auch sämtliche 
Gewerbeflächen innerhalb des ersten Bauabschnittes vollständig vermarktet worden. Der geplante 
Ausbauzustand dieses Teilbereiches war mit Abschluss der finalen Baumaßnahmen (Fuß- und Rad-
weg, Mehrzweckstreifen, letzte Deckschicht, Straßenbeleuchtung, Baumpflanzungen etc.) zum Ablauf 
des Geschäftsjahres 2018 vollständig hergestellt.  
 
Im Geschäftsjahr 2021 wurde im Rahmen eines Tauschgeschäftes ein Gewerbegrundstück im ersten 
Bauabschnitt in der Größe von 32.988 qm im Zusammenhang mit der Veräußerung einer Gewerbe-
fläche im zweiten Bauabschnitt zurückgenommen. Eine Teilfläche dieses rückgekauften Grundstücks 
in der Größe von 13.002 qm ist im Laufe des Geschäftsjahres 2022 bereits wieder veräußert worden. 
Für die restliche Fläche von 19.986 qm besteht Interesse eines potenziellen Käufers. Diese wird 
voraussichtlich im Geschäftsjahr 2023 veräußert. Damit werden sämtliche Gewerbeflächen im ersten 
Bauabschnitt veräußert sein. 
 
Aufgrund der anhaltenden Nachfrage potenzieller Käufer und der vollständigen Vermarktung der Flä-
chen des ersten Bauabschnittes hat sich die Geschäftsleitung im Geschäftsjahr 2016 entschlossen, 
die Erschließung des zweiten Bauabschnittes vorzunehmen. Die nahezu vollständige Fertigstellung 
des Vollausbaus des zweiten Bauabschnitts ist im Jahr 2020 erfolgt. In den Folgejahren sind lediglich 
noch geringe nachlaufenden Arbeiten z.B. in Form von Ausbesserungsarbeiten oder im Rahmen des 
Anschlusses von einzelnen Parzellen an das öffentliche Kanalnetz entstanden. Da grundsätzlich eine 
zügige Erschließung des zweiten Bauabschnittes erfolgte, sind mit dem im Geschäftsjahr 2021 getä-
tigten Tauschgeschäft von Gewerbeflächen sämtliche veräußerbaren Gewerbeflächen im zweiten 
Bauabschnitt vermarktet worden. 
 
Die Geschäftsführung konnte zuletzt in den Geschäftsjahren 2021 und 2022 erreichen, dass Gewer-
beflächen zu einem Kaufpreis je Quadratmeter erschlossener Fläche von EUR 65,00 (netto) veräu-
ßert wurden.  
 
Die Geschäftsleitung ging davon aus, dass im zweiten Bauabschnitt ca. 365.000 qm vermarktbare 
Gewerbefläche geschaffen wurde. Insgesamt hat sich eine gewerblich nutzbare und veräußerbare 
Gesamtfläche der AUREA in den Bauabschnitten 1 und 2 einschließlich der bereits in der Vergan-
genheit veräußerten Gewerbeflächen von 817.085 qm ergeben.  
 
Sofern die vorstehend dargestellte letzte Grundstücksveräußerung entsprechend den Erwartungen 
der Geschäftsführung planmäßig durchgeführt werden kann, wäre die vollständige Vermarktung 
sämtlicher Gewerbeflächen im ersten und zweiten Bauabschnitt realisiert. Damit wird voraussichtlich 
im Wirtschaftsjahres 2023 die Entwicklung des ersten und zweiten Bauabschnittes vollständig abge-
schlossen sein.  
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Über die vorstehenden Planungen hinaus beabsichtigt die Gesellschaft, nach Veräußerung sämtlicher 
Gewerbeflächen des ersten und zweiten Bauabschnittes ihre Tätigkeit nicht einzustellen, sondern 
nach weiteren Möglichkeiten zu suchen, um entsprechend den gesellschaftsvertraglichen Vorgaben 
weiteres Grundvermögen für Zwecke der Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung zu erschließen. 
Die Gesellschaft beabsichtigt aufgrund der anhaltend großen Nachfrage nach erschlossenen Gewer-
beflächen, einen dritten Bauabschnitt noch im Planungszeitraum zu entwickeln. Dazu gehört auch 
die Prüfung der städtebaulichen Voraussetzungen für diese weitere Erschließung. Die Grundsatzent-
scheidung über ein solches Projekt einschließlich der Freigabe für den Erwerb von Flächen für die 
Umsetzung möglicher weiterer Erschließungsmaßnahmen ist jedoch ausschließlich den Gremien der 
Gesellschaft vorbehalten. Die Geschäftsführung kann diesen Entscheidungen nicht vorgreifen. Die 
Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan stellt keine Zustimmung zur Freigabe von Mitteln für den 
dritten Bauabschnitt dar. Aus diesem Grund sind alle Angaben in diesem Wirtschaftsplan im Sinne 
eines Merkpostens für das geplante Projekt zu verstehen.  
 
Für Zwecke der Erstellung des Wirtschaftsplanes werden zunächst die Kosten der Planung und Pro-
jektierung in den Jahren 2023 bis 2026 mit jeweils TEUR 200 sowie im Jahr 2027 mit TEUR 50 
berücksichtigt. Die Geschäftsführung geht ferner von der Annahme aus, dass sich der Grunderwerb, 
der für den dritten Bauabschnitt benötigten Flächen, im Planungsjahr 2023 vollziehen könnte. Sodann 
würden sich annahmegemäß entsprechende Leistungen zur Errichtung der Erschließungsanlagen 
anschließen mit dem Ziel, weitere Gewerbegrundstücke an entsprechende Investoren veräußern zu 
können. Für Zwecke der Erstellung des Wirtschaftsplanes nimmt die Geschäftsführung an, dass eine 
erste Veräußerung von Gewerbeflächen frühestens im Wirtschaftsjahr 2025 möglich sein könnte.

Die im Wirtschaftsplan berücksichtigten Annahmen zum Flächenerwerb und zur Erschließung des 
dritten Bauabschnittes basieren auf den Angaben der Geschäftsführung und auf dem Entwurf eines 
Business-Plans des für die Projektentwicklung zuständigen Büros. Dieser wurde bislang nicht ständig 
an veränderte wirtschaftliche Rahmenbedingungen angepasst. Auskunftsgemäß handelt es sich 
bezüglich des Grunderwerbs um einen bloßen Merkposten, während die Erschließungskosten und die 
sonstigen Projektentwicklungskosten auf einer vorläufigen groben Kalkulation des Projektsteuerers 
beruhen. Die tatsächlichen Auszahlungen zum Erwerb und der Erschließung hängen dem Grunde 
und der Höhe nach wesentlich von dem Verlauf der Planung und den städtebaulichen Genehmigun-
gen, den Verhandlungen mit den Eigentümern der potenziellen Erschließungsflächen, der Art der 
Erschließung und der Marktentwicklung einschließlich der Entwicklung der Inflation ab. Wir weisen 
darauf hin, dass wir die Angaben nicht überprüft haben und sich auskunftsgemäß im Verlauf des Pro-
jektes auch erhebliche Abweichungen vom Planungsstand ergeben können. Die Debatte in den ver-
antwortlichen Gremien der Gesellschaft über die konkrete Aufnahme und Umsetzung weiterer Maß-
nahmen in Bezug auf den dritten Bauabschnitt wird erst noch erfolgen. Über die vorstehenden 
Annahmen hinaus kann der Entwicklung der Diskussion mit diesem Wirtschaftsplan nicht vorgegriffen 
werden. 
 
Vor dem Hintergrund der vorgenannten wesentlichen Prämissen über die Erschließung und den Ver-
kauf der Gewerbeflächen im Gewerbegebiet der Gesellschaft werden im Nachfolgenden die Finanz-
planung sowie die Plan-Bilanz mit zugehöriger Aufwands- und Ertragsplanung dargestellt. 
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3.2. Finanzplanung 
 

3.2.1. Überblick 
 
Auf Basis der von der Geschäftsleitung erwarteten Investitionen bzw. laufenden Ausgaben, der Aus-
zahlungen für Zins und Tilgung sowie der Einnahmen ergibt sich für die Geschäftsjahre 2023 bis 2027 
ein voraussichtlicher Liquiditätsbedarf in Höhe von insgesamt ca. TEUR 29.570, der sich wie folgt 
zusammensetzt: 
 

Grunderwerb 3. Bauabschnitt (Merkposten) -19.500

Vollausbau und Erschließung 3. Bauabschnitt (Kalkulation) -23.350
Projektsteuerung & Planung 2. Bauabschnitt -15
Planung & Projektierung 3. Bauabschnitt -850
Personal- und Sachkosten -1.165
Kapitaldienst -2.752

Einzahlungen:

Grundstücksverkauf Gewerbeflächen 11.299
Tilgung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 6.190
Pachteinnahmen 18
Personalkostenerstattungen 555

Voraussichtlicher Liquiditätsüberschuss/-bedarf (+/-)
für die Jahre 2023 bis 2027 insgesamt -29.570

 
 
Die detaillierte Ermittlung des Kapitalbedarfs der Gesellschaft für den Zeitraum 2023 bis 2027 sowie 
die zeitliche Verteilung der einzelnen Maßnahmen ist in der Anlage I dargestellt.  
 
Für das in der vorstehenden Aufstellung nicht enthaltene Geschäftsjahr 2022 wird ein Liquiditäts-
fehlbetrag in Höhe von TEUR 615 erwartet. Dabei haben wir die voraussichtlichen Zahlungsabflüsse 
zur vollständigen Vermarktung des zweiten Bauabschnittes, die zugeflossene Teilzahlung aus dem 
gestundeten Kaufpreis aus dem Grundstücksgeschäft 2021, den Zufluss des Kaufpreises der veräu-
ßerten Teilfläche aus dem erneut veräußerten Grundstücksteil, die geplante Rückführung von Ver-
bindlichkeiten, den zahlungswirksamen Aufwand des laufenden Geschäftsjahres und die Entwicklung 
der Gesellschafterdarlehen berücksichtigt. 
 
Soweit die angenommene Planung eintreten sollte, wären 2023 sämtliche Maßnahmen zur Erschlie-
ßung und Vermarktung des ersten und zweiten Bauabschnitts abgeschlossen und die insoweit 
erschlossenen Flächen vollständig an Investoren veräußert. Die dort errichteten baulichen Anlagen 
(insbesondere Straßen, Kanalanlagen, Regenrückhaltebecken) stünden weiter im Eigentum der 
Gesellschaft. Weitere Einzahlungen aus der Veräußerung dieses Vermögens werden von der 
Geschäftsführung nicht erwartet.  
 
In die Planung und Projektierung sowie den Grundstückserwerb und die vollständige Erschließung 
des dritten Bauabschnittes wären bei annahmegemäßem Verlauf zum Ende des Planungszeitrau-
mes ca. 47,25 Mio. Euro (Anlage- und Umlaufvermögen sowie laufende Kosten einschließlich Zinsen) 
investiert worden. Wir verweisen insoweit auf unsere Ausführungen unter Ziff. 3.1 dieses Wirtschafts-
planes. 



 
 

 

Seite 10 

 

Unter Berücksichtigung der ab dem Jahr 2025 angenommenen ersten Veräußerungen von Gewerbe-
flächen im dritten Bauabschnitt würde sich zum Abschluss des Planungszeitraumes ein bilanzieller 
Anlagenbestand in Höhe von TEUR 18.816 sowie ein Bestand an Vorräten in Höhe von TEUR 10.901 
ergeben.  
 
Zum Ende des Planungszeitraums werden nach derzeitigem Planungsstand sämtliche Forderungen 
und Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung beglichen worden sein. Aus dem Erwerb und der 
Errichtung der Bauabschnitte 1 und 2 resultierende Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und 
Verbindlichkeiten gegenüber dem Kreis Gütersloh wären vollständig getilgt. Der Saldo der Verbind-
lichkeiten gegenüber Kreditinstituten, der im Zusammenhang mit den Kosten des Grund-
stückserwerbs und der Erschließung des dritten Bauabschnittes entsteht, beliefe sich auf voraussicht-
lich TEUR 29.786. Aus der Verpflichtung der Gesellschafter zum Ausgleich etwaiger Jahresfehlbeträ-
ge würden sich zum Ende des Planungszeitraums Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von 
TEUR 143 ergeben. Vorrangig werden die Jahresfehlbeträge mit Gewinnvorträgen aus Vorjahren 
verrechnet. Zu Beginn des Planungszeitraums ergibt sich ein Gewinnvortrag in Höhe von TEUR 
6.970. Dieser ergibt sich insbesondere aus der erfolgreichen Vermarktung der Gewerbeflächen des 
1. und 2. Bauabschnitts. Der Gewinnvortrag würde gemäß den berücksichtigten Annahmen im Laufe 
des Planungszeitraums vollständig mit Jahresfehlbeträgen verrechnet und damit verbraucht werden. 
Im Geschäftsjahr 2027 würde somit erneut und im Planungszeitraum erstmalig die Verpflichtung der 
Gesellschafter zum Ausgleich des Betrags, mit welchem der Jahresfehlbetrag den Gewinnvortrag 
übersteigt, in Anspruch genommen werden. Des Weiteren wären voraussichtlich Rückstellungen für 
laufende Rechts- und Beratungskosten noch mit TEUR 24 zu bedienen. 
 
Ausweislich der Plan-Bilanz zum 31. Dezember 2027, dem Schluss des fünfjährigen Planungs-
zeitraumes, würde die Gesellschaft unter der Prämisse, dass sämtliche Annahmen wie im Wirt-
schaftsplan vorgesehen eintreten und sich keine weiteren Besonderheiten oder unerwartete Aufwen-
dungen ergeben, über ein Eigenkapital in Höhe von voraussichtlich TEUR 50 verfügen. Dies ent-
spricht dem eingezahlten Stammkapital der Gesellschafter. Dabei ist zu beachten, dass es sich bei 
den getroffenen Annahmen zur Entwicklung des dritten Bauabschnittes nur um Merkposten handelt, 
die bei Umsetzung einer Konkretisierung bedürfen. Zudem wäre zu prüfen, ob aufgrund der Zeitwerte 
der Gewerbeflächen und dem am Markt realisierbaren Kaufpreis ein Abwertungsbedarf gegenüber 
den bilanzierten Buchwerten auf Basis der fortgeführten Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten 
ergeben würde, der zu einer Verringerung des Eigenkapitals führen würde. 
 
Über den Planungszeitraum hinaus würde sich bei ansonsten unveränderten Rahmenbedingungen 
aufgrund der vorstehend erläuterten Vermögenslage zum Ende des Planungszeitraumes möglicher-
weise ein weiterer Liquiditätsbedarf ergeben. Wir weisend darauf hin, dass die Gesellschafter aus der 
Verpflichtung zum Ausgleich etwaiger Jahresfehlbeträge im Wege der Umlage auch nach Ablauf des 
fünfjährigen Planungszeitraumes dann in Anspruch genommen werden müssten, wenn der Liquidi-
tätsbedarf nicht durch Erlöse aus Grundstücksverkäufen oder sonstige Erlöse gedeckt werden kann. 
In der Planung sind Sicherheitszuschläge in geschäftsüblichen Umfang enthalten. Der prognostizierte 
Totalüberschuss (zwischenzeitlich erwirtschafteter Gewinnvortrag im Eigenkapital) für den ersten und 
zweiten Bauabschnitt lässt sich verglichen mit dem Saldo des Projektkontos insbesondere vor dem 
Hintergrund der positiven Effekte aus der günstigen Refinanzierung am Kapitalmarkt, steuerlichen 
Korrekturen im Bereich der Umsatzsteuer sowie der veränderten allgemeinen Kostenstruktur und der 
schnellen vollständigen und teils großflächigen Vermarktung des Gewerbegebiets plausibilisieren. 
Aufgrund der für den Wirtschaftsplan notwendigerweise zu treffenden Annahmen und den vorge-
nommenen Sicherheitszuschlägen sowie den Grundsätzen der doppelten Buchführung und Bilanzie-
rung ist eine genaue Abbildung des Saldos des Projektkontos des Projektsteuerungsbüros im Wirt-
schaftsplan nicht möglich.  
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Aufgrund des bis 2027 beschränkten Planungszeitraumes wird darauf hingewiesen, dass in der vor-
stehenden Summe insbesondere die Auszahlungen ab dem Jahr 2028 für die weitere Projekt-
steuerung sowie Personal- und Sachkosten zur GmbH-Steuerung und der Kapitaldienst noch nicht 
berücksichtigt worden sind.  
 
Es bestünden nach Ablauf des Planungszeitraumes noch ca. 255.000 qm vermarktbare Fläche im 
3. Bauabschnitt. Dem steht ein Abschreibungs- bzw. Abwertungspotenzial entsprechend den in der 
letzten Plan-Bilanz ausgewiesenen Buchwerten des Anlage- und Umlaufvermögens im 
3. Bauabschnitt von ca. 29,7 Mio. Euro gegenüber. 
 
Vor dem Hintergrund, der zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Wirtschaftsplanes bereits vereinbar-
ten oder geplanten Grundstücksveräußerungen an Investoren und der Nachfrage im Markt nach wei-
teren Gewerbeflächen, geht die Geschäftsführung davon aus, den ursprünglich geplanten Ver-
marktungszeitraum für den ersten und zweiten Bauabschnitt von 30 Jahren erheblich zu verkürzen. 
Sofern alle Annahmen der Geschäftsführung eintreffen, wäre die Vermarktung des ersten und zwei-
ten Bauabschnittes mit Ablauf des Geschäftsjahres 2023 vollständig abgeschlossen. 
 
Die sich aus den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gesellschaft sowie der Marktentwicklung 
angepassten Verkaufspreisen der Gesellschaft ergebenden Mehrerlöse im ersten und zweiten Bau-
abschnitt in Verbindung mit den Einsparungen bei den Zinsbelastungen sowie den Kosten der GmbH-
Steuerung führen dazu, dass die durch die zwischenzeitliche Rechtsänderung im Bereich der 
Abzugsfähigkeit von Vorsteuern auf Eingangsleistungen eingetretenen Mehrbelastungen vollständig 
abgemildert werden. Nach derzeitiger Einschätzung verbleibt aus dem ersten und zweiten Bauab-
schnitt ein positiver Projektsaldo, über deren satzungsgemäße und steuerunschädliche Verwendung 
zur Wirtschaftsförderung die zuständigen Gremien zu entscheiden haben werden. 
 
Wir weisen darauf hin, dass wir keine Bewertung der Annahmen der Geschäftsführung und der Pro-
jektplanung vorgenommen haben. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass von den Annahmen 
des Wirtschaftsplanes abweichende tatsächliche Rahmenbedingungen, insbesondere in Bezug auf 
die mögliche Erschließung eines dritten Bauabschnittes, dazu führen können, dass auch ein von den 
beteiligten Kommunen auszugleichender negativer Projektsaldo verbleiben kann, der über die aus-
gewiesenen Forderungen gegen Gesellschafter aus Umlageverpflichtungen hinausgeht. 

3.2.2. Investitionen und laufende Ausgaben 
 

3.2.2.1. Grunderwerb  
(Anlage I, Punkt I.1) 

 
Die Investitionen im Bereich Grunderwerb ergeben sich aus der Annahme für Zwecke der Aufstellung 
des Wirtschaftsplanes, dass der Erwerb der vorgesehenen Flächen für den dritten Bauabschnitt im 
Jahr 2023 erfolgt (inklusive Nebenkosten). Wir weisen darauf hin, dass diesbezüglich nach Auskunft 
der Geschäftsführung noch keine belastbaren Kaufverhandlungen geführt wurden, so dass es sich 
um einen reinen Merkposten handelt. 
 
Zum 31. März 2006 ist der Kaufvertrag mit dem Kreis Gütersloh über die "AUREA-Flächen" für den 
ersten und zweiten Bauabschnitt wirksam geworden. Die vollständige Rückführung des Kaufpreises 
gegenüber dem Kreis Gütersloh aus dem Flächenerwerb ist im Geschäftsjahr 2019 vereinbarungs-
gemäß erfolgt. Die Verbindlichkeit ist damit vollständig getilgt. Der Wirtschaftsplan sieht deshalb keine 
Auszahlungen im Zusammenhang mit dem Grunderwerb im ersten oder zweiten Bauabschnitt vor. 
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Die von der Geschäftsführung angenommene vermarktbare Fläche des "AUREA"-Gewerbeparks im 
dritten Bauabschnitt beläuft sich unter Berücksichtigung von Erschließungsanlagen (Straßen, Geh-
wege, Regenrückhaltebecken, etc.) sowie bebauungsinterner Ausgleichsflächen voraussichtlich auf 
insgesamt ca. netto 375.000 qm. Für Zwecke der Planungsrechnungen geht die Geschäftsleitung 
unter Berücksichtigung des derzeit am Markt erkennbaren Bedarfes und anhand aktueller Kauf-
anfragen von einer Veräußerung dieser Gewerbeflächen in der Größenordnung von 40.000 qm jähr-
lich, beginnend ab dem Planungsjahr 2025, aus. 
 
Die für den Planungszeitraum angenommene verbleibende vermarktbare Fläche kann sich abhängig 
von der Vermarktungssituation, der Flächenaufteilung und den jeweiligen genauen Vermessungs-
ergebnissen sowie weiterer Faktoren (z.B. Abstandsflächen) noch verändern.  
 
Die Geschäftsführung weist explizit darauf hin, dass es sich bei dem Grunderwerb im 3. Bauabschnitt 
bislang nur um einen Merkposten für Zwecke der Aufstellung des Wirtschaftsplanes handelt. Dem 
tatsächlichen Grunderwerb werden noch weitere behördliche Prüfungen, Genehmigungen und Gre-
mienbeschlüsse vorausgehen. Zudem sind noch Verhandlungen mit den Eigentümern der ver-
schiedenen potenziellen Flächen zu führen. Den konkreten Ergebnissen dieser Prüfungen, Ver-
handlungen und Beschlüsse kann nicht vorgegriffen werden.  
 
 
 

3.2.2.2. Herrichtung und Erschließung (Baukosten)  
(Anlage I, Punkt I. 2.) 

 
Die Erschließung des ersten Bauabschnitts ist im Wirtschaftsjahr 2017 im Wesentlichen abgeschlos-
sen worden. Aufgrund der zwischenzeitlich erhaltenen Anfragen von weiteren potentiellen Käufern, 
der grundsätzlichen Marktsituation und der Feststellung, dass die Flächen des ersten Bauabschnittes 
zwischenzeitlich vollständig veräußert worden sind, hatte sich die Geschäftsleitung dazu entschlos-
sen, die Erschließung des zweiten Bauabschnitts durchzuführen.  
 
Der Vollausbau des zweiten Bauabschnittes konnte inzwischen ebenfalls fertiggestellt werden. Die 
vermarktbaren Gewerbeflächen wurden im Wirtschaftsjahr 2021 zudem vollständig veräußert. Für 
den Planungszeitraum ab dem Jahr 2023 berücksichtigt der Wirtschaftsplan deshalb annahmegemäß 
keine weiteren Auszahlungen für die Erschließung des zweiten Bauabschnittes. Es kann jedoch nicht 
ausgeschlossen werden, dass sich unerwartete nachträgliche Aufwendungen ergeben, die dann noch 
in den Liquiditätsbedarf des Planungszeitraums fallen würden. 
 
Für die Erschließung des voraussichtlich zu errichtenden dritten Bauabschnittes rechnet die 
Geschäftsführung mit Ausgaben für den Ausbau und die Erschließung in Höhe von 23,35 Mio. Euro, 
die annahmegemäß mit TEUR 1.000 auf 2023, mit TEUR 11.350 auf 2024, mit TEUR 10.000 auf 
2025 und mit TEUR 1.000 auf 2026 entfallen. Im Planungsjahr 2027 würden sodann annahmegemäß 
keine weiteren Auszahlungen für Erschließungsmaßnahmen anfallen. Wir weisen darauf hin, dass 
dies eine Annahme für Planungszwecke ist und sich die tatsächlichen Mittelabflüsse anders verteilen 
können. 
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3.2.2.3. Weitere Planungskosten  
(Anlage I, Punkt I. 3.) 

 
Im Hinblick auf die im Jahr 2023 vorgesehene vollständige Vermarktung des ersten und zweiten Bau-
abschnitts im Zusammenhang mit der rückgekauften Gewerbefläche im Rahmen des Tauschgeschäf-
tes 2021 sind für den Planungszeitraum 2023 nachlaufende Ausgaben für Planung und Projektsteue-
rung in Höhe von TEUR 15 vorzusehen. 
 
Ferner geht die Geschäftsführung davon aus, dass Leistungen für Planung und Projektierung des 
vorgesehenen dritten Bauabschnittes im Planungszeitraum in Höhe von TEUR 850 anfallen, die sich 
für Planungszwecke voraussichtlich gleichmäßig mit je TEUR 200 auf die Wirtschaftsjahre 2023 bis 
2026 sowie mit TEUR 50 auf 2027 verteilen werden. Diese Leistungen dienen der Prüfung der Mach-
barkeit der Erschließung des dritten Bauabschnitts sowie der Projektierung der Erschlie-
ßungsarbeiten. Der wesentliche Anteil der Planungskosten entfällt auf die Leistung der Projektsteue-
rung. Der Wirtschaftsplan berücksichtigt darüber hinaus auch weitere Planungskosten, beispielsweise 
für städtebauliche Leistungen und Landschaftsplanung. Der nach derzeitiger Rechtsauffassung der 
Finanzverwaltung nicht abzugsfähige Teil der Vorsteuern aus entsprechenden Eingangsleistungen 
wurde berücksichtigt. 
 
Bei der vorstehenden Planung handelt es sich um Annahmen der Geschäftsführung für Zwecke der 
Aufstellung dieses Wirtschaftsplanes. Wir weisen darauf hin, dass die entsprechenden Investitionen 
von den ausstehenden Entscheidungen der zuständigen Gremien über den Erwerb von Flächen des 
dritten Bauabschnitts und deren Erschließung abhängen. Diesen kann im Wirtschaftsplan nicht vor-
gegriffen werden. Wir verweisen auf die Ausführungen zum dritten Bauabschnitt unter Punkt 3.1. 

3.2.2.4. Personal- und Sachkosten  
(Anlage I, Punkt I. 4.) 

 
Die Personal- und Sachkosten enthalten Ausgaben für im Planungszeitraum voraussichtlich anfal-
lende Personalkosten (TEUR 555; p.a. TEUR 111), Maßnahmen der Verkaufsförderung (TEUR 53), 
Rechts- und Beratungskosten (TEUR 208), Grundbesitzabgaben (TEUR 197) und Kosten für 
Vermessung und weitere Gutachten (TEUR 28) sowie sonstige Verwaltungskosten und übrige Aus-
gaben (TEUR 125). Die Projektsteuerung erfolgt seit dem Jahr 2006 durch das Projektsteuerungsbü-
ro Eisenmenger. Diese Kosten sind bereits unter dem Gliederungspunkt 3.2.2.3. (weitere Planungs-
kosten) berücksichtigt.  
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Die Grundsteuer für den Bereich des ersten und zweiten Bauabschnitts auf dem Gebiet der Städte 
Oelde und Rheda-Wiedenbrück entfällt auf die bei der Gesellschaft verbliebenen nicht zur Ver-
marktung bestimmten Verkehrs- und Ausgleichsflächen. Diese Fläche wird sich im Planungszeitraum 
nicht verändern. Ab dem Jahr 2024 ist eine Steigerung der jährlichen Belastung der Gesellschaft mit 
Grundsteuer sowie sonstigen Grundbesitzabgaben zu erwarten, da entsprechend der Annahme der 
Gesellschaft neue Flächen im dritten Bauabschnitt erworben werden. Diese Flächen werden für Zwe-
cke der Grundsteuer voraussichtlich zunächst als land- und forstwirtschaftliche Stückländereien 
(Grundsteuer A) und mit fortlaufender Entwicklung als unbebaute Grundstücke (Grundsteuer B) zu 
bewerten sein. Es ist daher eine entsprechend angepasste steigende Einheitswertfeststellung auch 
unter Berücksichtigung der zum 1. Januar 2022 vorgesehenen neuen Hauptfeststellung der Einheits-
werte zu erwarten. Dem stehen die Flächenabgänge aus der Veräußerung von Gewerbeflächen 
gegenüber, die zu einer Reduzierung des Grundsteueraufwandes sowie auch der weiteren Grundbe-
sitzabgaben führen werden. Aus diesem Grund wurden die Grundsteuer und sonstige Grundbesitz-
abgaben für die Planungsjahre 2024 bis 2027 zusammengefasst auf einheitlich TEUR 45 per Anno 
geschätzt. Wir weisen darauf hin, dass die Grundsteuer zudem ab dem Jahr 2025 auf der Basis noch 
zu bestimmender neuer Grundsteuerhebesätze zu ermitteln sein wird. 
 
Für Maßnahmen der Verkaufsförderung durch Werbemittel (Beschilderung, Verkaufsprospekte, usw.) 
und erforderliche Messeauftritte und -besuche, Reisekosten usw. sind Aufwendungen in Höhe von 
insgesamt TEUR 53 eingeplant. Da entsprechende Maßnahmen voraussichtlich zunächst nur in 
geringem Umfang erforderlich sein werden berücksichtigt die Planung in den Jahren 2023 bis 2024 
TEUR 3 bzw. TEUR 5. Mit Beginn der Vermarktung des dritten Bauabschnittes voraussichtlich im 
Planungsjahr 2025 steigen diese Kosten auf ca. TEUR 15 per Anno an. 
 
Die geplanten "Rechts- und Beratungskosten" in Höhe von insgesamt TEUR 208 enthalten Kosten 
der allgemeinen Rechtsberatung, der Finanzbuchführung, der Jahresabschlusserstellung und sat-
zungsgemäßen Prüfung, der Erstellung von Steuererklärungen und des jährlichen Wirtschaftsplans 
sowie der zu erwartenden juristischen und steuerlichen Beratung. 
 
In den vorstehenden Kosten ist der Anteil der nicht abzugsfähigen Vorsteuer enthalten, der auf die 
Erschließung entfällt. Aufgrund der in den Verträgen über die Veräußerung von Gewerbeflächen übli-
cherweise vereinbarten umsatzsteuerlichen Option zur Steuerpflicht, steht der Gesellschaft zunächst 
grundsätzlich der Vorsteuerabzug zu. Dieser ist jedoch nach der vom Bundesfinanzhof geprägten 
Rechtsprechung (Urteil vom 13. Januar 2011) und der Auffassung der Finanzverwaltung (BMF-
Schreiben vom 2. Januar 2012) insoweit ausgeschlossen, wie die zu Grunde liegenden Eingangs-
leistungen auf die Erschließung der öffentlich genutzten bzw. für den öffentlichen Verkehr gewid-
meten Flächen entfallen. Die Aufteilung der Vorsteuer in einen abzugsfähigen und einen nicht 
abzugsfähigen Teil erfolgt, soweit eine direkte Zuordnung nicht möglich ist, im Wege der sachge-
rechten Schätzung. Der Aufteilungsmaßstab ist von den Umständen des Einzelfalles in den jeweiligen 
Geschäftsjahren abhängig. Eine von der Ansicht der Geschäftsleitung abweichende Ermittlung der 
Höhe der erstattungsfähigen Vorsteuern durch die Finanzverwaltung ist auch mit Wirkung für die Ver-
gangenheit solange möglich, wie entsprechende Steuerbescheide nicht bestandskräftig sind. 
 
Zur beschränkten Abzugsfähigkeit von Vorsteuern auf Erschließungsleistungen waren höchstrichter-
liche Verfahren vor dem Bundesfinanzhof und dem europäischen Gerichtshof anhängig. Der euro-
päische Gerichtshof hat unionsrechtliche Zweifel an der bisherigen nationalen Rechtslage ausge-
drückt und in vergleichbaren Einzelfällen den vollständigen Vorsteuerabzug zugelassen. Die Finanz-
verwaltung hat sich bislang nicht dazu geäußert, ob sie die Rechtsprechung anwendet und ob sich 
die Grundsätze der Rechtsprechung auf die AUREA übertragen lassen.  
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Die Geschäftsführung hat durch entsprechende Änderungsanträge für alle offenen Veranlagungs-
zeiträume Vorsorge getroffen, dass bis zur Umsetzung der höchstrichterlichen Entscheidung in nati-
onales Recht und Klärung der Anwendung für die Gesellschaft keine Bestandskraft oder Verjährung 
eintreten kann. Aus Gründen der Vorsicht geht die Geschäftsführung bis zu einer Entscheidung der 
Finanzverwaltung über die Umsetzung der höchstrichterlichen Rechtsprechung in den anhängigen 
Rechtsbehelfsverfahren davon aus, dass die bisherige von der Finanzverwaltung vertretenen Rechts-
auffassung weiterbestehen wird. 

3.2.2.5. Kapitaldienst 
(Anlage I, Punkt I. 5.) 

 
Seit dem Jahr 2007 werden anstatt der Inanspruchnahme von Gesellschaftermitteln grundsätzlich 
Mittel in Form eines Kontokorrentkontos bei Kreditinstituten zur Deckung des anfallenden Finanz-
bedarfs aufgenommen (siehe Gliederungspunkt 3.2.4. Finanzierung).  
 
Abweichend von diesem Grundsatz wurde von der Geschäftsführung der Gesellschaft in den 
Geschäftsjahren 2020 und 2021 kurzfristige Gesellschafterdarlehen über TEUR 3.750 zur Finan-
zierung des Rückkaufs von Gewerbeflächen aufgenommen. Die Gesellschafterdarlehen sind unver-
zinslich. Ein Darlehensbetrag in Höhe von TEUR 250 wurde im Jahr 2021 zurückgeführt. Im 
Geschäftsjahr 2022 ergibt sich für die Gesellschaft eine Rückführung des Restbetrags in Höhe von 
TEUR 3.500. Weitere Aufnahmen oder Rückführungen von Gesellschafterdarlehen für die Finanzie-
rung von Investitionen sind für den Planungszeitraum nicht vorgesehen. 
 
Die Zinsvereinbarung mit dem Kreditinstitut ist variabel in Abhängigkeit vom Referenzzinssatz EURI-
BOR gestaltet und maßgebend von der Bürgschaft der Gesellschafter beeinflusst. Das Zinsniveau 
befand sich bis zum Wirtschaftsjahr 2021 in einer historischen Niedrigzinsphase. Seit Mitte des 
Kalenderjahres 2022 bis zur Erstellung des Wirtschaftsplans steigt das Zinsniveau noch immer deut-
lich an. Die Planungsrechnung kann das Risiko aus unterjährigen Schwankungen im Kontokor-
rentsaldo nur pauschal berücksichtigen. Dem wird Rechnung getragen, indem bei der Ermittlung des 
Zinsaufwandes Sicherheitszuschläge vorgenommen werden. Der Zinssatz für das Geschäftsjahr 
2022 wurde unter Berücksichtigung der bestehenden Zinsvereinbarung mit 1,65 % angenommen. 
  
Aus Gründen der vorsichtigen Planung der Aufwendungen für den Kapitaldienst geht die Geschäfts-
führung davon aus, dass die Aufwendungen für den Erwerb und die Erschließung des vorgesehenen 
dritten Bauabschnitts bis zum Ende des Planungszeitraumes vollständig abfließen. Für Zwecke der 
Finanzierung der Investitionen in den 3. Bauabschnitt beabsichtigt die Geschäftsführung die Auf-
nahme von Darlehen bei Kreditinstituten mit einer festen Zinsbindung. Zunächst geht die Geschäfts-
führung davon aus, dass ein Zinssatz für diese Investitionen von zunächst 1,75 % im Jahr 2023 ver-
handelbar sein wird. Unter Berücksichtigung des immer noch steigenden Zinsniveaus und dem 
Grundsatz der vorsichtigen Planung wurde der Zinssatz im Planungszeitraum jährlich um 0,1 Pro-
zentpunkte angehoben. Entsprechend ergibt sich in den Planungsjahren ab 2023 ein spürbarer 
Anstieg an Zinsen für die Inanspruchnahme dieser Finanzierungsinstrumente. 
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Die Gesellschafter der AUREA haben sich gegenüber dem Kreis Gütersloh zur teilweisen Übernahme 
der Baukosten für die zu errichtende Querspange von dem neuen BAB-Anschluss bis zur B 61 ver-
pflichtet. Die Zahlungen wurden in der Vergangenheit von der Gesellschaft im Namen und im Auftrag 
der Gesellschafter geleistet. Die Kostenübernahme stellt aus Sicht der AUREA keinen Aufwand der 
Gesellschaft dar und wurde mit den Gesellschafterdarlehen, die die drei Kommunen der AUREA 
gewährt haben, verrechnet. Bei wirtschaftlicher Betrachtung stellen diese Zahlungen Tilgungs-
leistungen dar. Bis zur Erstellung dieses Wirtschaftsplans wurden in diesem Zusammenhang bereits 
insgesamt TEUR 348 durch den Kreis Gütersloh angefordert. Mit weiteren Mittelabflüssen aus der 
Liquidität der Gesellschaft rechnet die Geschäftsführung nicht, da die bestehenden Gesellschafter-
darlehen mit Wirkung zum 31. Dezember 2019 vollständig zurückgeführt wurden und der Kreis 
Gütersloh die Gesellschafter im Falle weiterer Zahlungsanforderungen direkt adressieren wird. 
 
 
 

3.2.3. Einnahmen 
 
Mit der Erschließung des AUREA Gewerbeparks und der Vermarktung von Gewerbeflächen ist im 
Jahr 2008 begonnen worden. In den Jahren 2008 bis 2021 sind bereits Gewerbeflächen in der Größe 
von insgesamt ca. 784.097 qm im ersten und zweiten Bauabschnitt unter Berücksichtigung der 
Ergebnisse der Vermessungen veräußert worden.  
 
Durch Kaufvertrag vom 5. August 2016 hatte die AUREA eine Teilfläche von 83.771 qm an einen 
Investor veräußert. Dieser hatte sich vertraglich verpflichtet, das Grundstück innerhalb von drei Jah-
ren mit einer Gewerbeimmobilie zu bebauen. Dieser Verpflichtung wurde nicht nachgekommen. Im 
Jahr 2020 hat die AUREA daher von Ihrem Recht auf Rückkauf Gebrauch gemacht. 
  
Durch einen Grundstückstauschvertrag aus Februar 2021 wurden sämtliche noch verbleibenden ver-
marktbaren Gewerbeflächen inklusive der im Jahr 2020 rückgekauften Fläche in der Größe von ins-
gesamt 167.970 qm veräußert. Die AUREA hat in diesem Zusammenhang jedoch eine bereits im 
Geschäftsjahr 2017 veräußerte Fläche in der Größe von 32.988 qm zurückgekauft. Diese Gewerbe-
fläche hat sich für die Zwecke des Käufers als zu klein erwiesen, so dass die vereinbarte beabsichtig-
te Bebauung nicht erfolgen konnte. Da AUREA nun über eine geeignete hinreichend große Fläche 
verfügte, veräußerte AUREA die verbleibenden Gewerbeflächen im Tausch gegen den Rückerwerb 
des Grundstücks in der Größe von 32.988 qm zuzüglich eines Barausgleiches. Für die Zahlung des 
verbleibenden Kaufpreisanspruches wurde eine Ratenzahlung in vier gleich großen Raten in den Jah-
ren 2022 bis 2025 vereinbart. Eine Verzinsung der Raten ist nicht vorgesehen. 
 
Eine Teilfläche dieser rückgekauften Gewerbefläche in der Größe von 13.002 qm hat die Gesellschaft 
im Januar 2022 zu einem Kaufpreis von 65,00 EUR je Quadratmeter erneut veräußert. Der Kaufpreis 
ist im Laufe des Geschäftsjahres 2022 zugeflossen. Für die verbleibende vermarktbare Fläche in der 
Größe von 19.986 qm besteht ein potenzieller Käufer. Die Übertragung wird voraussichtlich im Januar 
2023 vollzogen. Für Zwecke des Wirtschaftsplans wird mit einem Kaufpreis in Höhe von ebenfalls 
65,00 EUR je Quadratmeter gerechnet. Daraus ergeben sich Umsatzerlöse für das Geschäftsjahr 
2022 in Höhe von TEUR 845 und für das Geschäftsjahr 2023 in Höhe von TEUR 1.299 (jeweils net-
to). Sollte sich diese Annahme realisieren lassen, wären im Wirtschaftsjahres 2023 sämtliche verfüg-
baren Gewerbeflächen veräußert. Mit weiteren Umsatzerlösen aus der Veräußerung von Flächen des 
ersten und zweiten Bauabschnitts kann daher im verbleibenden Planungszeitraum nicht gerechnet 
werden. 
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Für Zwecke der Planung des dritten Bauabschnittes hat die Geschäftsführung die Annahme getroffen, 
dass der Flächenerwerb im Jahr 2023 erfolgt und sich die Erschließung des Gewerbegebiets 
anschließt. Die Geschäftsführung plant erste Veräußerungen von Gewerbeflächen für das Jahr 2025. 
Dabei geht sie von der Annahme aus, dass ab 2025 jährlich Flächen von je ca. 40.000 qm zu einem 
Preis von EUR 80,00 (netto) je qm und ab 2027 zu einem Preis von EUR 90,00 (netto) je qm reali-
sierbar sein werden. Es würden sich somit Erlöse für die Wirtschaftsjahre 2025 und 2026 in Höhe von 
je 3,2 Mio. Euro und für das Wirtschaftsjahr 2027 in Höhe von 3,6 Mio. Euro ergeben. 
 
Für ein in 2011 verkauftes Grundstück des ersten Bauabschnitts wurde mit dem Käufer vereinbart, 
dass die Kaufpreisforderung teilweise gestundet wird. Dabei war der Kaufpreis nur für einen Teil-
bereich von ca. 6.100 qm im Jahr 2011 fällig. Über den Restkaufpreis in Höhe von TEUR 1.289 wurde 
eine Stundungsklausel im Kaufvertrag vereinbart. Diese sieht vor, dass bei entsprechender Erteilung 
einer Baugenehmigung innerhalb von 30 Monaten, bzw. 2 Jahre nach Bauendabnahme, spätestens 
jedoch zum 30. September 2021 der Restkaufpreis fällig wird. Eine Verzinsung ist nicht vorgesehen. 
Im Geschäftsjahr 2019 erfolgte vom Käufer eine anteilige Tilgung der noch offenen Forderung in 
Höhe von TEUR 1.111. Die Zahlung des verbleibenden Restkaufpreises in Höhe von TEUR 178 ist im 
Jahr 2021 mit Ablauf der Stundungsvereinbarung in voller Höhe fällig gewesen und wurde fristgerecht 
überweisen. Weitere Zahlungseingänge aus dieser Forderung sind im Planungszeitraum nicht zu 
erwarten.  
 
Des Weiteren erzielt die Gesellschaft nach der Erschließung und Veräußerung des Großteiles der 
Flächen nur noch in geringem Umfang Einnahmen aus der Verpachtung unbebauter landwirtschaft-
lich genutzter Flächen. Diese Pachteinnahmen sind für die Wirtschaftsjahre 2022 und 2023 daher 
unter Aspekten der Wirtschaftsplanung zu vernachlässigen.  
 
Mit Anschaffung weiterer Flächen im Rahmen des dritten Bauabschnittes sind diese Flächen bis zu 
Ihrer Erschließung wieder land- und forstwirtschaftlich nutzbar und können verpachtet werden. Nach 
Erwerb der Flächen werden erstmalig für das Geschäftsjahr 2024 im Planungszeitraum Pachtein-
nahmen für die erworbenen Flächen des dritten Bauabschnittes in Höhe von TEUR 6 angesetzt. Auf-
grund der fortlaufenden Erschließung und Veräußerungen der Flächen, mindern sich die Pachtein-
nahmen annahmegemäß jährlich um ca. TEUR 1.  
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Die Einzahlungen aus den Grundstücksverkäufen verteilen sich auf die Jahre 2023 bis 2027 wie folgt: 

TEUR

Geschäftsjahr 2023
Grundstücksverkauf 2023 (1. Bauabschnitt) 1.299
Tilgung Forderung aus Lieferung und Leistung 2.063
Pachteinnahmen 0

Geschäftsjahr 2024
Tilgung Forderung aus Lieferung und Leistung 2.063
Pachteinnahmen 6

Geschäftsjahr 2025
Grundstücksverkauf 2025 (3. Bauabschnitt) 3.200
Tilgung Forderung aus Lieferung und Leistung 2.063
Pachteinnahmen 5

Geschäftsjahr 2026
Grundstücksverkauf 2026 (3. Bauabschnitt) 3.200
Pachteinnahmen 4

Geschäftsjahr 2027
Grundstücksverkauf 2027 (3. Bauabschnitt) 3.600

3

Grundstückseinnahmen für die Jahre 2023 bis 2027 17.507

 
Hinsichtlich der Einnahmen aus der Erstattung der Personalkosten verweisen wir auf die Ausfüh-
rungen unter Gliederungspunkt 2.4. dieses Berichtes. Die Summe aller Einzahlungen im Planungs-
zeitraum beträgt, wie in Anlage I dargestellt, TEUR 18.062. 
 
 
 

3.2.4. Finanzierung 
 
Die geplanten Finanzierungsmaßnahmen zur Deckung des in Anlage I ermittelten Kapitalbedarfs sind 
in Anlage II dargestellt. 
 
Die Finanzierung des Finanzmittelbedarfs der Jahre 2023 bis 2027 soll laut Auskunft der Gesellschaft 
zunächst aus dem bestehenden Kontokorrentguthaben und darüber hinaus durch die Aufnahme von 
Bankdarlehen erfolgen, die in der Bilanz als Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ausge-
wiesen werden. Nicht zu Investitionen benötigte Erlöse aus Verkäufen von Gewerbeflächen sollen zur 
Rückführung von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten oder, sofern diese nicht mehr vorhan-
den wären, zum Aufbau eigener Liquidität verwendet werden. Die Entwicklung der Bankguthaben und 
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten auf Basis der erwarteten Ein- und Auszahlungen der 
Gesellschaft ist in der Anlage II dargestellt. 
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Die Kreditaufnahme durch die AUREA wurde für die bisherige Finanzierung der Investitionen in die 
ersten beiden Bauabschnitte im Rahmen von anteiligen Ausfallbürgschaften der an der Gesellschaft 
beteiligten Kommunen besichert. Bislang liegen der Gesellschaft in diesem Zusammenhang anteilige 
Bürgschaftszusagen der Gesellschafter über insgesamt 19,1 Mio. Euro vor. Diese betreffen jedoch 
nicht die Besicherung der Finanzierung eines möglichen dritten Bauabschnittes. 
 
Für den Planungszeitraum 2023 bis 2027 ergibt sich unter Berücksichtigung des von der Gesellschaft 
vorgesehenen möglichen Erwerbs und der zeitnahen Erschließung des dritten Bauabschnittes ein 
neuer Finanzierungsbedarf. Dieser soll nach Auskunft der Geschäftsführung insbesondere durch Auf-
nahme von Darlehen bei Kreditinstituten finanziert werden. Die Einzelheiten der Finanzierung, insbe-
sondere die Frage der Gewährung von neuen Sicherheiten, wird erst zu gegebener Zeit von der 
Geschäftsführung verhandelt werden. Dieser Wirtschaftsplan kann diesen Verhandlungen nicht vor-
greifen. Für Planungszwecke wird davon ausgegangen, dass ausreichende Sicherheiten bestehen 
und eine hinreichende Finanzierungszusage erfolgen wird. 
 
Die Liquiditätssalden der einzelnen Geschäftsjahre stellen sich ohne Berücksichtigung der Forde-
rungen und Verbindlichkeiten wie folgt dar: 

TEUR

Geschäftsjahr 2023 -17.831
Geschäftsjahr 2024 -27.888
Geschäftsjahr 2025 -33.598
Geschäftsjahr 2026 -32.471
Geschäftsjahr 2027 -29.786

Da die Liquiditätszuflüsse aufgrund der Veräußerung von Gewerbeflächen, der Tilgung von Forde-
rungen oder aus Umlagen der Kommunen unterjährig teilweise erst nach der Durchführung und Zah-
lung der Erschließungsmaßnahmen erfolgen können, kann der unterjährige Kapitalbedarf die geplan-
ten Kreditstände zum 31. Dezember eines Jahres bis zur Höhe der Einzahlungen je Wirtschaftsjahr 
übersteigen.  
 
Wir weisen darauf hin, dass die Geschäftsführung rechtzeitig geeignete Maßnahmen zu treffen hat, 
um die jederzeitige Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft sicherzustellen.
 
 
 

3.3. Plan-Bilanz 
(Anlage III) 

 
In den Plan-Bilanzen der Jahre 2022 bis 2027 werden im Anlagevermögen der für die Erschließungs-
anlagen der drei Bauabschnitte benötigte anteilige Grund und Boden sowie die Kosten für den Stra-
ßenbau, die Entwässerung und den technischen Brandschutz im Jahr ihrer Entstehung aktiviert. In 
Abhängigkeit von der Größe, der in jedem Geschäftsjahr erstmals vermarkten Gewerbefläche zur 
insgesamt noch vorhanden vermarktbaren Gesamtfläche des jeweiligen Bauabschnitts, werden antei-
lige Abschreibungen der Buchwerte vorgenommen. Die Ermittlung der Abschreibungen erfolgt dabei 
auf Basis der planmäßig noch zu erwartenden Herstellungskosten sowie dem fortgeführten Buchwert. 
Die Abschreibungen berücksichtigen insofern sowohl die bereits getätigten Investitionen als auch die 
künftig noch zu erwartenden Ausgaben. Dieses Vorgehen ist notwendig, weil anzunehmen ist, dass 
die im Anlagevermögen befindlichen Erschließungsanlagen bei Abschluss der Vermarktung des 
Gewerbegebiets keinen eigenen Verkehrswert mehr aufweisen werden. 
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Die auf die Erschließung entfallenden nicht abzugsfähigen Vorsteuern wurden in Folge der Feststel-
lungen der Betriebsprüfung vom 15. Januar 2014 als Herstellungskosten aktiviert. Diese werden als 
solche ebenso im Wege der planmäßigen Abschreibung vermindert. Soweit durch eine geänderte 
höchstrichterliche Rechtsprechung im Bereich des Vorsteuerabzuges auf Erschließungsleistungen 
eine Erstattung der Vorsteuern vom Finanzamt erfolgen würde, würde sich der Buchwert und die 
Höhe des Abschreibungspotenziales insoweit reduzieren. Die Entscheidung der Finanzverwaltung zur 
Umsetzung der höchstrichterlichen Vorgaben bleibt abzuwarten. 
 
Die langfristig im Eigentum verbleibenden Flächen, auf denen die AUREA Straßen, Kanalanlagen und 
weitere Erschließungsanlagen errichtet, werden im Anlagevermögen als Grundstücke erfasst. Für das 
Jahr 2023 ist der Erwerb der Flächen des geplanten dritten Bauabschnittes vorgesehen. Die Gesell-
schaft nimmt auf die Grundstücke ebenso wie auf die baulichen Anlagen eine Wertminderung im Ver-
hältnis des Abgangs der veräußerbaren Gewerbeflächen vor. Die Entwicklung der Buchwerte der 
Grundstücke im Planungszeitraum ergibt sich aus den in der Anlage III beigefügten Plan-Bilanzen. 
  
Die Entwicklung der im Anlagevermögen aktivierten Erschließungsanlagen des ersten und zweiten 
sowie dritten Bauabschnittes (ohne Grund und Boden und andere Anlagen) stellt sich im Planungs-
zeitraum wie folgt dar: 
 

TEUR TEUR

Buchwert per 31. Dezember 2021 laut Bilanz 0
Ausgaben für Erschließungsanlagen 0
Abschreibung 2022 0

Buchwert per 31. Dezember 2022 laut Plan-Bilanz 0

Ausgaben für Erschließungsanlagen (3. BA) 1.000
Abschreibung 2023 0

Buchwert per 31. Dezember 2023 laut Plan-Bilanz 1.000

Ausgaben für Erschließungsanlagen (3. BA) 11.350
Abschreibung 2024 0

Buchwert per 31. Dezember 2024 laut Plan-Bilanz 12.350

Ausgaben für Erschließungsanlagen (3. BA) 10.000
Abschreibung 2025 -2.491

Buchwert per 31. Dezember 2025 laut Plan-Bilanz 19.859

Ausgaben für Erschließungsanlagen (3. BA) 1.000
Abschreibung 2026 -2.491

Buchwert per 31. Dezember 2026 laut Plan-Bilanz 18.368

Ausgaben für Erschließungsanlagen (3. BA) 0
Abschreibung 2027 -2.491

Buchwert per 31. Dezember 2027 laut Plan-Bilanz 15.877
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Im Jahr 2014 wurden im Gewerbegebiet insgesamt fünf Sammelhinweispylonen sowie Industrieweg-
weiser installiert. Die Anschaffungskosten betrugen TEUR 39. Diese Wirtschaftsgüter werden in der 
Bilanz als andere Anlagen ausgewiesen. Sie werden linear über einen Zeitraum von 10 Jahren abge-
schrieben. Die jährliche Abschreibung beläuft sich auf ca. TEUR 4. Der jeweilige Buchwert sind in den 
als Anlage III beigefügten Plan-Bilanzen des Planungszeitraumes enthalten. 
 
Die Vorräte, bestehend aus den zum Verkauf bestimmten AUREA Flächen, beinhalten neben den 
Anschaffungskosten für den anteiligen zur Veräußerung bestimmten Grund und Boden vor allem die 
Kosten für die Projektsteuerung und weitere Planungsgemeinkosten, die im Jahr des Leistungsbezu-
ges den Buchwert der Vorräte erhöhen. Insgesamt erfolgt die Bilanzierung zum Vollkostenansatz. Die 
Minderung des Buchwertes durch Bestandsveränderung resultiert aus dem Verkauf von Gewerbeflä-
chen in den einzelnen Geschäftsjahren an Investoren. 
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Die Entwicklung der Vorräte im Wirtschaftsplan für die Jahre 2022 bis 2027 stellt sich wie folgt dar: 
 

TEUR TEUR

Buchwert per 31. Dezember 2021 laut Bilanz 1.950
Projektmanagement und weitere Herstellungsgemeinkosten (2.BA) 30
abzgl. Verkauf Teilfläche aus rückgekauften Grundstück -715
Abwertung wegen Verkauf -83
Bestandsveränderung 2022 -768 -768

Buchwert per 31. Dezember 2022 laut Plan-Bilanz 1.182

Projektmanagement und weitere Herstellungsgemeinkosten (2. BA) 15
abzgl. Verkauf Teilfläche aus rückgekauften Grundstück -1.099
Abwertung wegen Verkauf -98
Kauf Grundstücksflächen 3. Bauabschnitt (inkl. NK) - Anteil Vorräte 15.100
Projektmanagement und weitere Herstellungsgemeinkosten (3. BA) 200
Bestandsveränderung 2023 14.118 14.118

Buchwert per 31. Dezember 2023 laut Plan-Bilanz 15.300

Projektmanagement und weitere Herstellungsgemeinkosten (3. BA) 200
Abwertung wegen Verkauf 0
Bestandsveränderung 2024 200 200

Buchwert per 31. Dezember 2024 laut Plan-Bilanz 15.500

Projektmanagement und weitere Herstellungsgemeinkosten (3. BA) 200
Abwertung wegen Verkauf -1.683
Bestandsveränderung 2025 -1.483 -1.483

Buchwert per 31. Dezember 2025 laut Plan-Bilanz 14.017

Projektmanagement und weitere Herstellungsgemeinkosten (3. BA) 200
Abwertung wegen Verkauf -1.683
Bestandsveränderung 2026 -1.483 -1.483

Buchwert per 31. Dezember 2026 laut Plan-Bilanz 12.534

Projektmanagement und weitere Herstellungsgemeinkosten (3. BA) 50
Abwertung wegen Verkauf -1.683
Bestandsveränderung 2027 -1.633 -1.633

Buchwert per 31. Dezember 2027 laut Plan-Bilanz 10.901
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Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beinhalten ausstehende Kaufpreiszahlungen und 
sind auf Basis der bestehenden Verkaufsverträge und der tatsächlichen Zahlungen ermittelt worden. 
Dabei wurden buchmäßige Effekte aus der Auf- und Abzinsung von gemäß der geschlossenen Ver-
einbarung unverzinslichen Forderungen berücksichtigt. Für Planungszwecke geht die Gesellschaft 
darüber hinaus davon aus, dass sämtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung aus zukünftigen 
Grundstücksverkäufen innerhalb des Planungszeitraumes im Wirtschaftsjahr der Veräußerung ver-
einnahmt werden können und sich keine weiteren periodengerechten Abgrenzungen der Forderungen 
aus Lieferung und Leistung nebst entsprechenden Zinseffekten bei Unverzinslichkeit ergeben wer-
den. 
 
Die Position Forderungen gegen Gesellschafter resultiert aus der jährlichen Übernahme der Jahres-
fehlbeträge durch die Gesellschafter entsprechend dem Gesellschaftsvertrag. Verlustübernahmen 
durch die Gesellschafter führen zu einem Aufbau der Forderungen gegen Gesellschafter, entspre-
chende Ergebnisübernahmen verringern diese Position. Soweit anfallende Gewinne die aufgelaufe-
nen Verluste aus Vorjahren übersteigen, entfällt die Verrechnung und die Verbuchung erfolgt im 
Eigenkapital der Gesellschaft. In gleicher Weise wird ein Jahresfehlbetrag zunächst mit bestehenden 
Gewinnvorträgen verrechnet. Für den Planungszeitraum ergibt sich erstmalig im Geschäftsjahr 2027 
ein durch die Gesellschafter im Wege einer Umlage auszugleichender Jahresfehlbetrag, so dass die 
Bilanz entsprechend im Jahr 2027 Forderungen gegen Gesellschafter ausweist. Auf das entspre-
chende Risiko für die Gesellschafter aus der Vereinbarung zum Ausgleich von ggf. auch höheren 
Jahresfehlbeträgen bei tatsächlich abweichendem Geschäftsverlauf wird hingewiesen. Die Entwick-
lung des Kontos Forderungen gegen Gesellschafter ergibt sich aus der Anlage V. 
 
Die Rückstellung für Rechts- und Beratungskosten berücksichtigt die Kosten für die Erstellung und 
Prüfung des Jahresabschlusses.  
 
Hinsichtlich der Entwicklung der Position "Guthaben bei Kreditinstituten" bzw. "Verbindlichkeiten 
gegenüber Kreditinstituten" verweisen wir auf die Ausführungen zur Finanzierung unter Gliederungs-
punkt 3.2. sowie auf die Darstellung der Entwicklung der Bankdarlehen in Anlage II. Im Planungs-
zeitraum ergibt sich aufgrund der vorgesehenen Investitionen und Zahlungsflüsse zu keinem 
Abschlussstichtag ein Guthaben bei Kreditinstituten. 
 
Die ''Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter'' sind zum 31. Dezember 2021 in Höhe der zum 
Stichtag aufgenommenen Gesellschafterdarlehen sowie der offenen Verbindlichkeiten aus den Ver-
rechnungskonten der Gesellschafter von insgesamt TEUR 3.512 passiviert. Die Rückzahlungen sind 
für das Geschäftsjahr 2022 vorgesehen. Die Darlehen sind entsprechend nicht mehr in der Plan-
Bilanz des Wirtschaftsplans enthalten. Weitere Darlehensinanspruchnahmen der Gesellschafter sind 
nach Auskunft der Geschäftsführung derzeit nicht vorgesehen.
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Die Entwicklung des Eigenkapitals stellt sich im Planungszeitraum wie folgt dar: 

TEUR
Eigenkapital per 1. Januar 2021 6.941

Jahresüberschuss 2022 79

Eigenkapital per 31. Dezember 2022 7.020
Jahresfehlbetrag 2023 -85

Eigenkapital per 31. Dezember 2023 6.935
Jahresfehlbetrag 2024 -534

Eigenkapital per 31. Dezember 2024 6.401
Jahresfehlbetrag 2025 -2.235

Eigenkapital per 31. Dezember 2025 4.166
Jahresfehlbetrag 2026 -2.333

Eigenkapital per 31. Dezember 2026 1.833
Jahresfehlbetrag 2027 -1.783

Eigenkapital per 31. Dezember 2027 50

3.4. Aufwands- und Ertragsplanung 
 

3.4.1. Hinweise zur Umsatzsteuer 
 
Die in den Plan-Gewinn- und Verlustrechnungen (Anlage IV) dargestellten Umsatzerlöse sind Netto-
werte. Die Veräußerung der Grundstücke an Investoren erfolgt umsatzsteuerpflichtig unter Inan-
spruchnahme der Option nach § 9 Umsatzsteuergesetz. Die Option wird jeweils im notariellen Kauf-
vertrag erklärt. Die Steuerschuldnerschaft der Umsatzsteuer auf Grundstückveräußerungen geht 
gem. § 13b Umsatzsteuergesetz auf den Leistungsempfänger (Käufer) über. Die Umsatzsteuer auf 
Grundstücksveräußerungen ist daher für die AUREA weder ertrags- noch liquiditätswirksam. Nach 
Auskunft der Geschäftsleitung ist davon auszugehen, dass die Gesellschaft auch zukünftig zur 
Umsatzsteuer optieren wird. Sie ist deshalb nach geltender Rechtslage berechtigt, für Leistungen in 
direktem und unmittelbarem Zusammenhang mit der steuerpflichtigen Veräußerung der Grundstücke 
den Vorsteuerabzug geltend zu machen.  
 
Das Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung Münster hat mit Prüfungsbericht vom 
15. Januar 2014 festgestellt, dass der Vorsteuerabzug aus öffentlich-rechtlichen Erschließungskosten 
(z.B. der Errichtung von Straßen und Kanalanlagen) nach der zwischenzeitlich geänderten Rechts-
lage nicht weiter zu gewähren ist. Diese nationale Rechtslage zu Erschließungsgesellschaften wurde 
durch höchstrichterliche Entscheidungen revidiert. Die Umsetzung dieser Entscheidungen in natio-
nales Recht bleibt abzuwarten. Bis zu einer möglichen Änderung der Rechtsauffassung durch die 
Finanzverwaltung und der Änderung der insoweit offen gehaltenen Steuerbescheide wendet die 
Gesellschaft die Grundätze der bisherigen und noch immer (z.B. in der letzten abgeschlossenen 
Betriebsprüfung) von der Finanzverwaltung gegenüber der Gesellschaft vertretenen Rechtsauffas-
sung an. 
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Zur Abgrenzung von abziehbaren und nicht abziehbaren Vorsteuern wird zunächst eine Zuordnung 
der Eingangsleistungen dahingehend vorgenommen, ob ein unmittelbarer und eindeutiger Zusam-
menhang mit der begünstigten Veräußerung von Grundstücken oder einer vorsteuerschädlichen 
Erschließungsleistung besteht. Handelt es sich um eine nicht eindeutig zuzuordnende Leistung, wird 
der nicht abziehbare Teil der Vorsteuer im Wege einer sachgerechten Schätzung gem. § 15 Abs. 4 
UStG ermittelt. Die Angemessenheit des anzuwendenden Aufteilungsschlüssels für die Schätzung 
hängt von den Verhältnissen im Einzelfall ab und kann in jedem Jahr anders beurteilt werden. 
 
Die bezogenen Leistungen wurden mit ihren Bruttowerten in der Planung berücksichtigt, soweit die 
darauf entfallenden Vorsteuern nach den oben beschriebenen Grundsätzen nicht abziehbar sind. Für 
Zwecke dieser Planungsrechnung ist somit mit "Bruttowert" der Netto-Wert zuzüglich des nicht 
abzugsfähigen Anteils der Vorsteuern gemeint. Darüber hinaus handelt es sich in der Planung um 
Nettowerte. 

3.4.2. Ertragsplanung 
 
Zusätzlich zu den unter Gliederungspunkt 3.2.3. dargestellten zahlungswirksamen Erträgen sind für 
die Ermittlung des handelsrechtlichen Jahresergebnisses die nachfolgenden zahlungsunwirksamen 
Erträge zu berücksichtigen. 
 
Aufgrund der Anwendung des Gesamtkostenverfahrens wird der Aufwand für die Investitionen in die 
Gewerbeflächen (z.B. zu Herstellungsgemeinkosten sowie Projektierungsaufwendungen) durch Dar-
stellung eines Ertrags in der Bestandsveränderung korrigiert. 
 
Die mit einem Grundstücksinvestor im Jahr 2021 vertraglich vereinbarte Ratenzahlung (vgl. unsere 
Ausführungen unter 3.2.3.) erfolgte unverzinslich. Dementsprechend ist die Kaufpreisforderung unter 
Berücksichtigung eines kapitalisierten Zinseffekts zu korrigieren. Die Wertberichtigung ist über die 
Laufzeit der Ratenzahlungen ertragswirksam aufzulösen und wird unter den Sonstigen Zinsen und 
ähnlichen Erträgen (siehe unter Ziffer 3.4.3) ausgewiesen. 

3.4.3. Aufwandsplanung 
 
Mit Ausnahme des aktivierungspflichtigen Grunderwerbs für den dritten Bauabschnitt und der Zahlung 
der Ausgaben für den Ausbau und die Erschließung der drei Bauabschnitte mindern die unter Gliede-
rungspunkt 3.2.2. dargestellten Ausgaben als Aufwand zugleich das handelsrechtliche Ergebnis. Die 
aktivierten Wirtschaftsgüter wirken sich in der Gewinn- und Verlustrechnung durch Abschreibungen 
aus. Für die im Umlaufvermögen als Vorräte erfassten Grundstücke ergeben sich entsprechende 
Bestandsveränderungen. 
 
Die Entwicklung der Darlehen und Verrechnungskonten der Gesellschaft mit ihren Gesellschaftern ist 
in Anlage V dargestellt. Derzeit beabsichtigt die Geschäftsführung, die notwendigen Ausgaben für 
den dritten Bauabschnitt durch Fremdkapitalaufnahme bei Kreditinstituten und nicht durch Gesell-
schafterdarlehen zu finanzieren. Deshalb sind in der Gewinn- und Verlustrechnung zunächst keine 
Zinsen auf Gesellschafterdarlehen enthalten. 
 
Die Zinsaufwendungen für Bankdarlehen entsprechen den zu erwartenden Aufwendungen für die 
Inanspruchnahme von kurz- und langfristigen Finanzierungsinstrumenten bei Kreditinstituten. Diesbe-
züglich verweisen wir auf die Ausführungen zum Kapitaldienst unter Ziffer 3.2.2.5 dieses Berichtes. 
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Die Vereinbarung einer zinslosen Stundung des Kaufpreises über eine Laufzeit von mehr als einem 
Jahr mit einem Investor führte zu einer buchmäßigen Abzinsung der Forderung auf den Barwert im 
Geschäftsjahr 2021. Der Betrag minderte den Jahresüberschuss und war in der Position "Sonstige 
Zinsen und ähnliche Aufwendungen" der Gewinn- und Verlustrechnung enthalten. Mit Zufluss der 
Kaufpreisraten in den Planungsjahren 2022 bis 2025 erzielt die Gesellschaft korrespondierend hierzu 
jeweils einen Zinsertrag. Dieser ist in der Position ''Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge'' in der 
Gewinn- und Verlustrechnung enthalten. Für die kurzfristig in den Jahren 2020 und 2021 aufge-
nommenen Gesellschafterdarlehen ist mit den Gläubigern ebenfalls vereinbart worden, dass die Dar-
lehen unverzinslich gewährt werden. Eine Auf- oder Abzinsung entfällt, da die Laufzeit zu jedem 
Bilanzstichtag kürzer als 1 Jahr ist. 
 
Die Aufwandsplanung berücksichtigt keine Auszahlungen für Ertragsteuern (Körperschaftsteuer, Soli-
daritätszuschlag, Gewerbesteuer). Die Gesellschaft nimmt die Steuerbefreiung des § 5 Nr. 18 KStG 
bzw. § 3 Nr. 25 GewStG für Wirtschaftsförderungsgesellschaften in Anspruch. Wir weisen darauf hin, 
dass die Steuerbefreiung daran gebunden ist, dass das Vermögen der Gesellschaft und die erzielten 
Überschüsse nur zur Erzielung des begünstigten Zwecks als Wirtschaftsförderungsgesellschaft (z.B. 
in Form der Förderung der Industrieansiedlung oder der Beschaffung neuer Arbeitsplätze) verwendet 
werden dürfen.  
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4. Schlussbemerkung

Nach dem Ergebnis unserer Arbeiten stellen wir fest, dass die Planungsrechnungen für die 
Geschäftsjahre 2023 bis 2027 der Firma

AUREA

DAS A2-WIRTSCHAFTSZENTRUM GMBH

von uns in Übereinstimmung mit den durch die Gesellschaft getroffenen Annahmen 
aufgestellt wurde. Die Planungsrechnung basiert auf Unterlagen und Informationen, die 
uns von der Gesellschaft oder im Auftrag der Gesellschaft von Dritten zur Verfügung 
gestellt worden sind. Die getroffenen Annahmen und deren Einhaltung bzw. die Errei-
chung der Planzahlen liegen ausschließlich in der Verantwortung der Gesellschaft. 
Eine Überprüfung der Unterlagen, Angaben und Annahmen war nicht Gegenstand 
unseres Auftrags. Die bei der Berechnung verwendeten Annahmen haben wir in unse-
rem Bericht zusammenfassend erläutert.

Rheda-Wiedenbrück, den 29. November 2022

Wortmann & Partner & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft

Dr. Heiner Wortmann i. V. Sebastian Reckeweg
Wirtschaftsprüfer Steuerberater Steuerberater





Ermittlung Kapitalbedarf der Jahre 2023 bis 2027

ANLAGE I

2023
TEUR

2024
TEUR

2025
TEUR

2026
TEUR

2027
TEUR

Gesamt
TEUR

I.  Auszahlungen
1. Grunderwerb
Grunderwerbsteuer 0 0 0 0 0 0
Ausgleich Restkaufpreis Kreis Gütersloh 0 0 0 0 0 0
Grunderwerb 3. Bauabschnitt inkl. NK 19.500 0 0 0 0 19.500

19.500 0 0 0 0 19.500

2. Herrichtung und Erschließen (Baukosten)
Vollausbau und Erschließung 1./2. BA 0 0 0 0 0 0
Ausbau und Erschließung 3. BA 1.000 11.350 10.000 1.000 0 23.350

1.000 11.350 10.000 1.000 0 23.350

3. Planungs- und Projektierungskosten
Projektsteuerung / Planung 15 0 0 0 0 15
Planung & Projektierung 3. Bauabschnitt 200 200 200 200 50 850

215 200 200 200 50 865

4. Personal- und Sachkosten
Personalaufwand 111 111 111 111 111 555
Marketing / Werbe- und Reisekosten 3 5 15 15 15 53
Rechts- und Beratungskosten 38 40 40 45 45 208
Grundsteuer und Grundbesitzabgaben 16 45 45 45 45 197
Vermessungskosten, weitere Gutachten 8 0 0 10 10 28
Übrige (Versicherung, Beiträge, Sonstige) 25 25 25 25 25 125

201 226 236 251 251 1.165

5. Kapitaldienst
Tilgung Gesellschafterdarlehen 0 0 0 0 0 0
Zinsen Gesellschafterdarlehen 0 0 0 0 0 0
Zinsen Darlehen Kreditinstitute 173 461 653 737 728 2.752

173 461 653 737 728 2.752

Summe Auszahlungen 21.089 12.237 11.089 2.188 1.029 47.632

II. Einzahlungen
Grundstücksverkauf Gewerbefläche 1.299 0 3.200 3.200 3.600 11.299
Tilgung Forderungen aus L.u.L. 2.063 2.063 2.063 0 0 6.190
Pachteinnahmen 0 6 5 4 3 18
Versicherungserstattungen 0 0 0 0 0 0
Erstattung Personalkosten durch
die Gesellschafter 111 111 111 111 111 555

Summe Einzahlungen 3.473 2.180 5.379 3.315 3.714 18.062

Liquiditätsüberschuss (+)/ -bedarf (-) -17.616 -10.057 -5.710 1.127 2.685 -29.570



Liquiditätsentwicklung der Jahre 2022 bis 2027

2022
TEUR

2023
TEUR

2024
TEUR

2025
TEUR

2026
TEUR

2027
TEUR

Kapitalbedarf und Mittelherkunft der Periode

Auszahlung für Investitionen und Erschließung -30 -20.715 -11.550 -10.200 -1.200 -50
Auszahlung aus Erfüllung Rückstellungen -10 0 0 0 0 0
Auszahlung aus Erfüllung Verb. Lieferung und Leistung -45 0 0 0 0 0
Zahlungswirksamer Aufwand des Geschäftsjahres -194 -374 -687 -889 -988 -979
Einzahlungen aufgrund erhaltener Anzahlungen 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, Verpachtung u. Option 845 1.299 6 3.205 3.204 3.603
   abzgl. davon nicht liquiditätswirksam (Stundung als Ford. LuL.) 0 0 0 0 0 0
   abzgl. Anrechnung erhaltene Anzahlungen 0 0 0 0 0 0
Sonstige zahlungswirksame Erträge des Geschäftsjahres 111 111 111 111 111 111

=Liquiditätsüberschuss vor Tilgungsleistungen 677 -19.679 -12.120 -7.773 1.127 2.685

Tilgung Gesellschafterdarlehen -3.512 0 0 0 0 0
Tilgung Kaufpreis Kreis Gütersloh 0 0 0 0 0 0

=Liquiditätsüberschuss/- fehlbetrag -2.835 -19.679 -12.120 -7.773 1.127 2.685

Deckung des Kapitalbedarfs durch:
Auflösung Abgrenzung und sonstige Forderungen/Verbindlichk. 31 0 0 0 0 0
Tilgung Forderungen gegen Gesellschafter 126 0 0 0 0 0
Aufnahme Gesellschafterdarlehen 0 0 0 0 0 0
Vereinnahmung von Forderungen aus Lieferung und Leistung 2.063 2.063 2.063 2.063 0 0

Restbetrag = Aufnahme (-) / Tilgung (+) Bankdarlehen -615 -17.616 -10.057 -5.710 1.127 2.685

Liquiditätsbestand zum 31. Dezember 

Wertpapiere 0 0 0 0 0 0
Sonstige 0 0 0 0 0 0
Bankguthaben (+)/ -darlehen (-) -215 -17.831 -27.888 -33.598 -32.471 -29.786

Entwicklung der Kontokorrentkonten

Stand 1. Januar 400 -215 -17.831 -27.888 -33.598 -32.471
zzgl. Aufnahme Darlehen oder abzgl. Abbau Guthaben -615 -17.616 -10.057 -5.710 0 0
abzgl. Tilgung Darlehen oder zzgl. Aufbau Guthaben 0 0 0 0 1.127 2.685

Stand 31. Dezember -215 -17.831 -27.888 -33.598 -32.471 -29.786 A
N
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Plan-Bilanz der Jahre 2022 bis 2027

A   K   T   I   V   A 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR

A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte 0 4.400 4.400 3.913 3.426 2.939
2. Andere Anlagen 7 3 0 0 0 0
3. Erschließungsanlagen & Anlagen im Bau

1. und 2. Bauabschnitt 0 0 0 0 0 0
3. Bauabschnitt 0 1.000 12.350 19.859 18.368 15.877

7 5.403 16.750 23.772 21.794 18.816

B. Umlaufvermögen
I. Vorräte

Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen
1. und 2. Bauabschnitt 1.182 0 0 0 0 0
3. Bauabschnitt 0 15.300 15.500 14.017 12.534 10.901

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 6.070 4.086 2.063 0 0 0
2. Forderungen gegen Gesellschafter 0 0 0 0 0 143
3. Guthaben bei Kreditinstituten 0 0 0 0 0 0

7.252 19.386 17.563 14.017 12.534 11.044

7.259 24.790 34.313 37.789 34.328 29.860
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Plan-Bilanz der Jahre 2022 bis 2027

P   A   S   S   I   V   A 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR

A. Eigenkapital
I. Stammkapital 50 50 50 50 50 50
II. Kapitalrücklage 0 0 0 0 0 0
III. Gewinnvortrag 6.891 6.970 6.885 6.351 4.116 1.783
IV. Jahresergebnis 79 -85 -534 -2.235 -2.333 -1.783

7.020 6.935 6.401 4.166 1.833 50

B. Rückstellungen
1. Rechts- und Beratungskosten 24 24 24 24 24 24

24 24 24 24 24 24

C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 215 17.831 27.888 33.599 32.471 29.786
2. Erhaltene Anzahlungen 0 0 0 0 0 0
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 0 0 0 0 0 0
4. Verbindlichkeiten gegenüber Kreis Gütersloh 0 0 0 0 0 0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0 0 0 0 0 0

215 17.831 27.888 33.599 32.471 29.786

7.259 24.790 34.313 37.789 34.328 29.860
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Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2022 bis 2027

ANLAGE IV

2022 2023 2024 2025 2026 2027 Kumuliert
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR

Umsatzerlöse:
Grundstücksverkauf Gewerbefläche 845 1.299 0 3.200 3.200 3.600 12.144
Auflösung erhaltene Anzahlungen (Vorjahr) 0 0 0 0 0 0 0
Pachteinnahmen 0 0 6 5 4 3 18

845 1.299 6 3.205 3.204 3.603 12.162

Bestandsveränderung -768 -982 200 -1.971 -1.971 -2.121 -7.613
 

Betriebsleistung 77 317 206 1.234 1.233 1.482 4.549

Materialaufwand/Fremdleistungen
Projektsteuerung & Planung (3. Bauabschnitt) 0 200 200 200 200 50 850
Projektsteuerung & Planung (2. Bauabschnitt) 30 15 0 0 0 0 45
Rückkauf Grundstück (2. Bauabschnitt) 0 0 0 0 0 0 0

30 215 200 200 200 50 895

Rohgewinn 47 102 6 1.034 1.033 1.432 3.654

Erträge aus der Erstattung der Personalkosten 111 111 111 111 111 111 665
Versicherungserstattungen 0 0 0 0 0 0 0

111 111 111 111 111 111 665

Rohgewinn nach sonstigen betrieblichen Erträgen 158 213 117 1.145 1.144 1.543 4.320

Abschreibungen auf das Anlagevermögen 4 4 3 2.491 2.491 2.491 7.483

Sonstige betriebliche Aufwendungen
Personalaufwand 111 111 111 111 111 111 665
Marketing / Werbe- und Reisekosten 1 3 5 15 15 15 54
Rechts- und Beratungskosten 38 38 40 40 45 45 246
Grundsteuer und Grundbesitzabgaben 19 16 45 45 45 45 215
Vermessungskosten, weitere Gutachten 0 8 0 0 10 10 28
Übrige (z.B. Versicherungen, Sachkosten) 25 25 25 25 25 25 150
Anpassung Rückstellungen 0 0 0 0 0 0 0

193 201 226 236 251 251 1.359

Betriebsergebnis -39 8 -112 -1.582 -1.598 -1.199 -4.522

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 119 80 40 0 0 0 240
119 80 40 0 0 0 240

Zinsaufwendungen:
Gesellschafterdarlehen (allgemein) 0 0 0 0 0 0 0
Bankdarlehen 1 173 462 653 736 727 2.752
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0

1 173 462 653 736 727 2.752

Finanzergebnis 118 -93 -422 -653 -736 -727 -2.512

Jahresüberschuss/-fehlbetrag vor Ergebnisübernahme 79 -85 -534 -2.235 -2.334 -1.926 -7.035

Ertrag / Aufwand aus Ausgleichsumlage 0 0 0 0 0 143 143

Jahresüberschuss/ -fehlbetrag 79 -85 -534 -2.235 -2.333 -1.783 -6.892

Sonstige betriebliche Erträge:



Entwicklung der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
 für die Jahre 2022 bis 2027

ANLAGE V

2022
TEUR

2023
TEUR

2024
TEUR

2025
TEUR

2026
TEUR

2027
TEUR

Entwicklung der Forderungen gegen Gesellschafter

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand 1. Januar 89 0 0 0 0 0
zzgl. anteilige Verlustübernahme 0 0 0 0 0 57
abzgl. Tilgung Forderungen -89 0 0 0 0 0
abzgl. anteilige Gewinngutschrift 0 0 0 0 0 0
Stand 31. Dezember 0 0 0 0 0 57

Stadt Oelde

Stand 1. Januar 0 0 0 0 0 0
zzgl. anteilige Verlustübernahme 0 0 0 0 0 57
abzgl. Tilgung Forderung 0 0 0 0 0 0
abzgl. anteilige Gewinngutschrift 0 0 0 0 0 0
Stand 31. Dezember 0 0 0 0 0 57

Gemeinde Herzebrock-Clarholz

Stand 1. Januar 37 0 0 0 0 0
zzgl. anteilige Verlustübernahme 0 0 0 0 0 29
abzgl.Tilgung Forderung -37 0 0 0 0 0
abzgl. anteilige Gewinngutschrift 0 0 0 0 0 0
Stand 31. Dezember 0 0 0 0 0 29

Gesamt: 0 0 0 0 0 143

Gesamt (1. Januar): 126 0 0 0 0 0

Entwicklung der Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stand 1. Januar 500 0 0 0 0 0
abzgl. Ausgleich Gesellschafterverrechnungskonto 0 0 0 0 0 0

zzgl. Aufnahme Gesellschafterdarlehen 0 0 0 0 0 0
zzgl. thesaurierte Zinsen Gesellschafter 0 0 0 0 0 0
abzgl. Tilgung Gesellschafterdarlehen -500 0 0 0 0 0
Stand 31. Dezember 0 0 0 0 0 0

Stadt Oelde

Stand 1. Januar 12 0 0 0 0 0
abzgl. Ausgleich Gesellschafterverrechnungskonto -12 0 0 0 0 0

zzgl. Aufnahme Gesellschafterdarlehen 0 0 0 0 0 0
zzgl. thesaurierte Zinsen Gesellschafter 0 0 0 0 0 0
abzgl. Tilgung Gesellschafterdarlehen 0 0 0 0 0 0
Stand 31. Dezember 0 0 0 0 0 0

Gemeinde Herzebrock-Clarholz

Stand 1. Januar 3.000 0 0 0 0 0
abzgl. Ausgleich Gesellschafterverrechnungskonto 0 0 0 0 0 0

zzgl. Gesellschafterdarlehen 0 0 0 0 0 0
zzgl. thesaurierte Zinsen Gesellschafter 0 0 0 0 0 0
abzgl. Tilgung Gesellschafterdarlehen -3.000 0 0 0 0 0
Stand 31. Dezember 0 0 0 0 0 0

Gesamt: 0 0 0 0 0 0
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AUREA

DAS A2-WIRTSCHAFTSZENTRUM GmbH

Oelde

Bilanz zum 31. Dezember 2021

A   K   T   I  V   A 31.12.2021 31.12.2020 P   A   S   S   I   V   A 31.12.2021 31.12.2020
EUR EUR EUR EUR

A. Anlagevermögen A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00

Sachanlagen II. Gewinnvortrag 4.612.984,95 4.666.813,06
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten III. Jahreüberschuss/-fehlbetrag 2.278.172,56 -53.828,11

einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 2,00 1.360.402,03
2. Geschäftsausstattung

g
11.346,00 15.266,00 6.941.157,51 4.662.984,95

11.348,00 1.375.668,03 B. Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen 33.600,00 20.000,00

B. Umlaufvermögen
C. Verbindlichkeiten

I. Vorräte 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 44.706,83 235.367,92
Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 1.950.033,08 6.042.982,09 2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 3.511.797,87 3.254.552,31

3. Sonstige Verbindlichkeiten 23,62 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 8.014.111,55 177.739,00 3.556.528,32 3.489.920,23
2. Forderungen gegen Gesellschafter 125.764,63 55.947,97
3. Sonstige Vermögensgegenstände 21.869,76 14.071,44

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
und Schecks 399.537,26 506.496,65

10.511.316,28 6.797.237,15

C. Rechnungsabgrenzungsposten 8.621,55 0,00

10.531.285,83 8.172.905,18 10.531.285,83 8.172.905,18
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AUREA

DAS A2-WIRTSCHAFTSZENTRUM GmbH

Oelde

Gewinn- und Verlustrechnung

für das Geschäftsjahr 2021

2021 2020
EUR EUR

1. Umsatzerlöse 10.069.468,95 6.017,99
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an 

fertigen und unfertigen Erzeugnissen -6.042.982,09 24.777,50
3. Sonstige betriebliche Erträge 103.861,10 110.378,90
4. Materialaufwand:

Aufwendungen für bezogene Leistungen -23.582,33 -24.777,50
5. Abschreibungen auf Sachanlagen -1.381.237,99 -3.920,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen -182.257,70 -159.792,23
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 11.790,10
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -239.598,45 0,00

9. Ergebnis nach Steuern 2.303.671,49 -35.525,24
10. Sonstige Steuern -25.498,93 -18.302,87

11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2.278.172,56 -53.828,11
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AUREA

DAS A2-WIRTSCHAFTSZENTRUM GmbH

Oelde

Lagebericht

für das Geschäftsjahr 2021

Die Geschäftsführung erklärt gemäß § 13 des Gesellschaftsvertrages, dass die öffentliche Zweckset-
zung der AUREA DAS A2-WIRTSCHAFTSZENTRUM GmbH wie im Gesellschaftsvertrag § 2 darge-
stellt, ein ge hal ten wird.

1. Grundlagen des Unternehmens

Die AUREA DAS A2-WIRTSCHAFTSZENTRUM GmbH ist eine Gesellschaft mit Sitz in Oelde. Die
Ge sellschaft befindet sich in Trägerschaft öffentlicher Kommunen. Sie beschäftigt sich aus schließlich
mit dem Ziel der Erschließung und Vermarktung des als "Marburg" bekannten Gewerbegebiets auf
dem Stadtgebiet der Städte Rheda-Wiedenbrück und Oelde. Die Gesellschaft hat sich zur Wirt-
schafts- und Beschäftigungsförderung verpflichtet und ist an die Wirtschaftsgrundsätze i. S. d. § 109
Gemeindeord nung NRW gebunden.

Die Gesellschaft wurde von den drei Kommunen Rheda-Wiedenbrück, Oelde und Herzebrock-Clar-
holz durch notariell beurkundeten Gesellschaftsvertrag vom 26. März 2003 errichtet. Die Eintragung
im Handelsregister des Amtsgerichts Münster erfolgte am 21. Juli 2003 unter der Nummer HRB 6902.

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsfüh-
rung.

Von der zu Beginn der Erschließung insgesamt zur Vermarktung vorgesehenen Fläche der Bau ab-
schnitte 1 und 2 in der Größe von ca. 818.200 Quadratmetern konnten zum Bilanzstichtag bis auf ei-
ne Restfläche von ca. 33.000 Quadratmeter, die im Zuge eines Grundstücksgeschäftes zurück ge-
nommen wurde, alle Flächen komplett veräußert werden. Im Geschäftsjahr wurde im Zuge eines
Tausch- und Kaufvertrages eine Fläche von ca. 168.000 Quadratmetern an das heimische Unter-
nehmen verkauft. Zum Bilanzstichtag stand somit noch eine Restfläche in der Größe von ca. 33.000
Quadratmetern zur Verfügung.

2. Geschäft und Rahmenbedingungen

2.1. Entwicklung der Gesellschaft sowie der Gesamtwirtschaft

2.1.1. Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Trotz Pandemie und Lieferengpässen erreichte die deutsche Wirtschaft im Jahr 2021 ein Wachstum
von 2,7 %, auch wenn es im vierten Quartal angesichts einer weiteren Coronawelle zu einem stärke-
ren Einbruch kam. Hinzu kamen globale Unwägbarkeiten, die sich aus der inzwischen realisierten Be-
drohung der Ukraine aus Russland und den Auswirkungen des Klimawandels ergeben.



ANLAGE IV

Seite 2

Erneut zeigte sich jedoch, dass die aus den oben beschriebenen Unsicherheiten resultierende Zu-
rück haltung bei Investitionen kaum auf das Geschäft der AUREA auswirken.

Die Nachfrage nach unseren wenigen noch verfügbaren Flächen war vielmehr ungebrochen und rich-
tete sich zunehmend auch auf mögliche Erweiterungsflächen. Insbesondere Projektentwickler aus
der Logistikbranche suchten nach wie vor für ihre weiterhin expandierende Branche nach Flächen,
die eine hinreichende Größe für ihre Kunden haben. Darüber hinaus gibt es erfreulicherweise jedoch
auch Nachfragen produzierender Betriebe aus dem regionalen Umfeld, die ebenfalls die Lagegunst
und Qua lität der von der AUREA angebotenen Flächen zu schätzen wissen. Ferner ist bemerkens-
wert, dass uns nach wie vor zahlreiche Anfragen nach kleineren Flächen erreichen, die wir im bisheri-
gen Geschäftsgebiet nicht bedienen können.

2.1.2. Darstellung des Geschäftsverlaufs und der künftigen Entwicklung

Bereits im vorherigen Geschäftsjahr konnte die Erschließung des 2. Bauabschnitts im Kostenrahmen
abgeschlossen werden. Da auch in diesem Bauabschnitt bereits kaum noch verfügbare Flächen vor-
handen sind, erscheint es wünschenswert, die bereits regionalplanerisch der AUREA zugewiesenen
Erweiterungsflächen zu erwerben und zu entwickeln. 

Eine der beiden uns noch zur Verfügung stehenden kleinen Restflächen konnte der Aufsichtsrat ei-
nem heimischen Unternehmen zuschlagen. Der notarielle Kaufvertrag wurde im Januar 2022 ge-
schlossen, die Bebauung des Grundstücks hat bereits begonnen.

2.2. Wichtige Vorgänge des Geschäftsjahrs

2.2.1. Abschluss wesentlicher Verträge

Im Geschäftsjahr konnte mit einem Tausch- und Kaufvertrag einem heimischen Unternehmen ein ins-
gesamt über 16 ha großes Grundstück zur Verfügung gestellt werden. Damit handelte es sich um das
umfang reichste Grundstücksgeschäft in der Geschichte der AUREA. Erreicht wurde damit ein zentra-
les Anlie gen unseres Gesellschaftszwecks, einem bedeutenden heimischen Unternehmen einen lo-
kalen Pro duktionsstandort anzubieten, der am bisherigen Standort nicht mehr zur Verfügung stand.
So konnte die Abwanderung von Arbeitsplätzen verhindert und ein prosperierendes Unternehmen
auch mit seiner Erweiterung im Geschäftsgebiet gehalten werden. Der bereits erzielte Baufortschritt
und das mit dem Neubau verbundene Energiekonzept mit dem Bau einer Windkraftanlage sowie um-
fangreicher Erzeu gung von Solarenergie weisen in eine Zukunft, die auch für einen weiteren Bauab-
schnitt der AUREA GmbH richtungsweisend ist.

2.2.2. Rechtsstreitigkeiten

Im Geschäftsjahr 2021 wurde weder seitens der Gesellschaft noch gegen die Gesellschaft Rechts-
streitigkeiten geführt.

2.2.3. Personalentwicklung und -veränderung

Die Aufgaben der Gesellschaft wurden während des Berichtszeitraums durch den Geschäftsführer
Günter Kozlowski sowie durch Personal wahrgenommen, welches durch die beteiligten Kommunen
gestellt wurde.
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Dem Geschäftsführer standen im Geschäftsjahr 2021 weiterhin die Prokuristen Frau Nikola Weber
(bis 19.11.2021), dienstansässig bei der Stadt Rheda-Wiedenbrück sowie Herr Albert Reen, dienst-
ansässig bei der Stadt Oelde unterstützend zur Seite. Die durch den Wechsel von Frau Weber zum
Kreis Gütersloh frei gewordene Position des Prokuristen wurde durch Herrn Sebastian Czoske,
dienstan sässig bei der Stadt Rheda-Wiedenbrück, mit Eintragung im Handelsregister am 29. März
2022 neu besetzt. 

Die Projektsteuerung wird weiterhin durch das Büro Eisenmenger Co-Operation, geschäftsansässig
Arndtplatz 3, 49080 Osnabrück, durchgeführt.

2.2.4. Finanzierungsvorhaben

Im Berichtszeitraum beliefen sich die Ausgaben schwerpunktmäßig auf Ausgaben für die Erschlie-
ßung und Entwicklung des Gewerbegebietes, den Abschluss eines Grundstückstausch- und Kaufver-
trages, Rückführung von Gesellschafterdarlehen und Rechts- und Beratungskosten.

Die Finanzierung dieser Maßnahmen erfolgte maßgeblich durch Verwendung des eigenen Gutha-
bens auf dem Kontokorrentkonto der Gesellschaft sowie durch Aufnahme von Gesellschafterdarle-
hen.

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

3.1. Vermögenslage

In der Bilanz zum 31. Dezember 2021 werden im Anlagevermögen (insgesamt TEUR 11, im Vorjahr:
TEUR 1.376) als "Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf
fremden Grundstücken" insbesondere die auf die Erschließung der Gewerbefläche entfallenden An-
schaffungskosten für den anteiligen Grund und Boden sowie als Anlagen im Bau die Ausgaben für
Kanal- und Straßenbau, Regenrückhaltebecken sowie weitere allgemeine Baukosten für die Erschlie-
ßung mit ihrem jeweiligen Restbuchwert dargestellt. Darüber hinaus enthält die Position "Andere An-
la gen, Betriebs- und Geschäftsausstattung" die im Eigentum der Gesellschaft stehenden Hinweispy-
lonen und Industriewegweiser. Die Erschließungsanlagen, der zugehörige Grund und Boden sowie
die Geschäftsausstattung dienen dauerhaft dem Geschäftsbetrieb und sind dem Anlagevermögen zu-
zu ordnen. 

Die Vorräte (insgesamt TEUR 1.950, im Vorjahr: TEUR 6.043) beinhalten die Anschaffungskosten
der vermarktbaren Gewerbefläche (Kosten für den Erwerb und der Herrichtung der Gewerbefläche
sowie Kosten für Projektmanagement, Planung- und Bauleitung). Im Berichtsjahr konnte der Verkauf
der gesamten noch vorhandenen vermarktbarer Gewerbefläche in der Größe von ca. 167.970 Qua-
drat metern realisiert werden. Im Wege des Tausches wurde eine Fläche in der Größe von ca. 32.988
Quadratmetern zurückgekauft, die in der Position "Vorräte" berücksichtigt worden ist. Insgesamt ver-
bleibt zum 31. Dezember 2021 eine vermarktbare Fläche von ca. 32.988 qm (Vorjahr: 169.071 qm).

3.2. Finanzlage

Die liquiden Mittel der Gesellschaft sind zum Bilanzstichtag auf TEUR 400 (Vorjahr TEUR 506) ge-
sunken.



ANLAGE IV

Seite 4

Der Kapitalbedarf für Investitionen wird durch Verwendung des erwirtschafteten Cash-Flows durch
die Aufnahme von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten oder durch Gesellschafterdarlehen
gedeckt. Zum Stichtag 31. Dezember 2021 belaufen sich die Verbindlichkeiten gegenüber Kredit in-
stituten wie im Vorjahr auf TEUR 0. Gesellschafterdarlehen bestanden in Höhe von TEUR 3.500 (Vor-
jahr: TEUR 3.250). Hinzu kommt ein laufendes Verrechnungskonto einer Gesellschafterin in Höhe
von TEUR 12 (Vorjahr: TEUR 5).

Das Eigenkapital umfasst 65,91 % (Vorjahr: 57,06 %) der Bilanzsumme und ist sowohl verhältnismä-
ßig als auch betragsmäßig angestiegen.

3.3. Ertragslage

Im Jahr 2021 wurde ein Grundstück aus dem Umlaufvermögen veräußert, sodass daraus Umsatzer-
löse in Höhe von TEUR 10.068 (Vorjahr: TEUR 0) erzielt werden konnten. In den Umsatzerlösen sind
zudem Pachteinnahmen in Höhe von TEUR 1 (Vorjahr: TEUR 6) enthalten.

Die Gesellschafter der AUREA DAS A2-WIRTSCHAFTSZENTRUM GmbH sind zum Ausgleich etwai-
ger Verluste im Wege einer Umlage verpflichtet, soweit die Aufwendungen nicht durch Betriebsein-
nahmen, Zuschüsse und Beiträge Dritter gedeckt sind. Im Geschäftsjahr 2021 ist ein positives Jah-
res ergebnis vor Ausgleichsumlage in Höhe von TEUR 2.278 (Vorjahr: Jahresfehlbetrag in Höhe von
TEUR 54) erwirtschaftet worden. Die Ausgleichsumlage musste daher nicht in Anspruch genommen
werden.

4. Chancen-, Prognose- und Risikobericht

Die Gesellschaft sieht sich aufgrund ihres Unternehmensgegenstandes insbesondere den nachfol-
gen den Risiken, auf die die Gesellschaft keinen unmittelbaren Einfluss hat, gegenüber.

Die Folgen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, die gesamtwirtschaftlichen Auswirkun-
gen der Covid19-Pandemie und die immer sichtbarer werdenden Folgen des Klimawandels sind Risi-
ken, denen sich auch die AUREA DAS A2-WIRTSCHAFTSZENTRUM GmbH gegenübersieht.

Angesichts des inzwischen eingetretenen Vermarktungsstandes des Gewerbegebietes fallen die sich
ergebenden Risiken nicht mehr ernsthaft ins Gewicht. Die kleinere der am Bilanzstichtag noch vor-
han denen Restflächen von 13.000 Quadratmetern wurde im Januar 2022 notariell veräußert und ist
inzwi schen weitgehend bebaut und für die verbliebene letzte Restfläche von knapp 20.000 Quadrat-
metern liegt ein Beschluss des Aufsichtsrats zum Verkauf an einen Investor vor, der im Januar 2023
umgesetzt werden soll. Sodann wird das bestehende Gewerbegebiet vollständig vermarktet sein. Auf-
grund dieser Flächenvermarktung und unter Berücksichtigung der zu erwartenden sonstigen betriebli-
chen Aufwen dungen ist für das Geschäftsjahr 2022 mit einem etwa ausgeglichenen Jahresergebnis
zu rechnen.

Im Zuge einer möglichen und von der Geschäftsführung angestrebten Erweiterung leben diese Risi-
ken allerdings wieder auf. Dabei zeigt sich, dass trotz der oben erwähnten Widrigkeiten die Nachfra-
ge nach gewerblichen Flächen mit dem Potential und der Lagegunst der AUREA nach wie vor groß
ist. Aller dings ist zu beachten, dass neben den üblichen Anforderungen an GI-Flächen die Frage
nach der Energieversorgung ein weiterer entscheidender Faktor wird. Aufsichtsrat und Geschäftsfüh-
rung sind sich dabei in dem Ziel einig, für einen möglichen weiteren Bauabschnitt ein umfassendes
Energie konzept mit höchsten ökologischen Standards vorzusehen.
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Aufgrund der fast durchweg positiven Entwicklung der AUREA kann der ursprünglich geplante Ver-
marktungszeitraum von 30 Jahren merklich verkürzt werden. Die sich hieraus ergebenen Einsparun-
gen bei den Zinsbelastungen sowie den Kosten der GmbH-Steuerung werden dazu führen, dass die
durch die steuerliche Betriebsprüfung eingetretenen Belastungen weiter abgemildert werden.

Die Ergebnisprognose könnte sich durch eine aktuelle höchstrichterliche Entscheidung zum Vorsteu-
er abzug bei Erschließungsgesellschaften, deren Umsetzung in nationales Recht und Anwendung
durch die Finanzverwaltung weiter verbessern.

Für den Fall, dass die Gesellschaft nach Vermarktung der restlichen Flächen im ersten und zweiten
Bauabschnitt aufgelöst wird, zeichnet sich ein unerwartet positives Ergebnis in der Größenordnung
eines hohen einstelligen Millionenbetrages ab, den die Gesellschafter zur zweckentsprechenden Ver-
wendung erlösen können.

Angesichts dieses Erfolges und der Notwendigkeit, auch weiter attraktive gewerbliche Flächen im Ge-
schäftsgebiet vorzuhalten, ist die Geschäftsführung vom Aufsichtsrat beauftragt, die verschiedenen
Erweiterungsoptionen für die Gesellschaft zu prüfen.

Zur Realisierung eines solchen weiteren Bauabschnittes sind vor allem Grunderwerbe so weit zu ver-
handeln, dass der AUREA konkrete Angebote vorliegen, die zusammen mit den ermittelten Kosten
für Erschließung etc. die Basis für einen validen Businessplan ergeben. Der Aufsichtsrat und die Räte
der beteiligten Kommunen werden dann über mögliche weitere Grunderwerbe sowie eine Fortführung
der Gesellschaft mit einem weiteren Bauabschnitt zu beraten und entscheiden haben.

Oelde, den 3. November 2022

  
 Günter Kozlowski
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